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KURZFASSUNG 
 
Der Kanun des Lek Dukagjini (KLD) ist das bekannteste albanische Gewohnheitsrecht. Es 
handelt sich dabei um ein ungeschriebenes Rechtssystem, welches die wesentlichsten 
Aspekte des Lebens in Nordalbanien bestimmte. Im 15. Jahrhundert durch den Fürsten Lek 
Dukagjini begründet oder zumindest geprägt, wurde der KLD erst im  
20. Jahrhundert durch den Franziskanerpater Shtjefën Gjeçovi zusammengetragen und 
1933 in Shkodra publiziert. Der KLD bestimmt noch heute viele Bereiche des 
nordalbanischen Alltags, er ist nach dem Ende des Kommunismus neu entdeckt worden, da 
sich die demokratischen Prinzipien nur zögerlich im Land etablieren können. Der KLD ist 
nur eine Quelle von vielen, es gibt weitere Formen, welche aber alle nicht so berühmt 
wurden wie der KLD. 
 
Das Gewohnheitsrecht der Albaner war immer Ergänzungs- und Konkurrenzrecht zum 
jeweiligen staatlichen Recht. Das Strafrecht des KLD ist eine Mischform aus öffentlicher 
Justiz und Selbstjustiz. Als geschützte Rechtsgüter werden die körperliche und die 
seelische Integrität genannt. Bei der körperlichen Integrität wird nicht zwischen besserem 
und schlechterem Leben unterschieden, jeder Mensch hat den gleichen Wert. Drei 
verschiedene Delikte gegen Leib und Leben können begangen werden: Die vorsätzliche 
und die fahrlässige Tötung sowie die Körperverletzung. Wird jemand getötet oder verletzt, 
hat dies unmittelbare Konsequenzen für den Täter: seine körperliche Integrität wird nicht 
mehr geschützt. Bei der vorsätzlichen und fahrlässigen Tötung „fällt er ins Blut“ der 
Familie seines Opfers, dieses Phänomen ist als Blutrache bekannt. Bei der 
Körperverletzung erhält das Opfer die Möglichkeit, sich nach dem Prinzip „Auge um 
Auge, Zahn um Zahn“ zu rächen. Bei einer Ehrverletzung kann der Gekränkte zwar nicht 
Blutrache üben, da noch kein Blut vergossen worden ist, er wird jedoch den Täter töten 
wollen, da die geraubte Ehre nicht verziehen werden kann. So bleibt ihm nur der Griff zur 
Waffe. Bei einem Ehrverletzungsdelikt wird danach unterschieden, ob die persönliche oder 
die gemeinsame Ehre verletzt wurde. 
 
Die Gerichtsbarkeit gemäss dem Kanun ist dem Altenrat vorbehalten. Sie sind Legislative, 
Judikative und Mediatoren in einem. Sie werden danach bestimmt, ob sie ein grosses 
gesellschaftliches Prestige besitzen und sich bereits durch Weisheit profiliert haben. Die 
Rechtsprechung oder Konfliktlösung der Ältesten existiert neben der staatlichen 
Rechtsprechung und den staatlichen Behörden. 
 
In Nordalbanien wurden nach 1992 verschiedene Tötungsdelikte verübt, bei denen sich die 
Täter auf alte Blutfehden beriefen. In vielen Fällen kommt es aber zu Tötungsdelikten auf 
Grund von Landstreitigkeiten und anderen Konflikten, bei welchen eine Tötung nach den 
Regeln des Kanun ausgeschlossen ist. Die Regeln des Kanun werden willkürlich und zu 
den eigenen Gunsten interpretiert und angewendet. 
 
Die Familie ist in Albanien ein zentraler Begriff, das ganze soziale Gefüge ist auf ihr 
aufgebaut. Vor allem im Norden Albaniens konnten sich die Stammes- und Clanstrukturen 
erhalten. Die Hausgemeinschaft oder familja ist die Gemeinschaft von Personen, die unter 
einem Dach leben. Es handelt sich dabei um die Basiseinheit der nordalbanischen 
Gesellschaft. Sie setzt sich aus mehreren über die männliche Linie miteinander verwandten 
Kernfamilien verschiedener Generationen zusammen und konnte früher aus 60 bis 90 
Personen bestehen. Wurde eine Hausgemeinschaft zu umfangreich oder kam es zu 
Differenzen zwischen den Brüdern, wurde eine Teilung vorgenommen und es bildete sich 
eine Bruderschaft. Die Sippe bildet die nächste verwandtschaftliche Ebene, sie ist aber ein 
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unbestimmter Begriff. Die Spitze der verwandtschaftlichen Pyramide bildet der Stamm, die 
wichtigste übergeordnete soziale Einheit. Seine Mitglieder berufen sich auf die gleichen 
Ahnen.  
 
Beim Aufbau eines kriminellen Netzwerkes spielen die verwandtschaftlichen Strukturen 
der ethnischen Albaner eine wesentliche Rolle. „Kriminelle Kleingruppen“ aus 
Familienmitgliedern betreiben vielfach ein Unternehmen, welches sie für deliktische 
Tätigkeiten benutzen. Grösser als die „kriminelle Kleingruppe“ ist das kriminelle 
Netzwerk, das sich aus einer Kerngruppe von Familienmitgliedern und den Ausführenden 
zusammensetzt. Die Ausführenden halten sich oft illegal in der Schweiz auf, während der 
Aufenthalt der Mitglieder der Kerngruppe geregelt ist. Die Zugehörigkeit zu einer 
kriminellen Organisation nach Art. 260ter StGB konnte bislang auf die kriminellen 
Gruppierungen ethnischer Albaner in der Schweiz nicht angewendet werden. Handelt es 
sich doch bei den ethnisch-albanischen kriminellen Netzwerken eher um flexible Gebilde, 
die sich den veränderten Anforderungen des „Marktes“ sowohl auf Personal- als auch auf 
Prozessebene rasch anpassen. Kriminelle Netzwerke ethnischer Albaner sind meistens aus 
dieser Volksgruppe zugehörigen Personen verschiedener Staaten zusammengesetzt. 
Albaner aus Albanien, aus dem Kosovo und aus Mazedonien „arbeiten“ zusammen. 
 
Ethnisch-albanische Gruppierungen betätigen sich häufig im Betäubungsmittelbereich. Der 
Heroinmarkt wird in der Schweiz seit einigen Jahren von ethnisch-albanischen Händlern 
beherrscht, und auch bei den weiteren Drogen spielen Albaner immer häufiger eine 
wichtige Rolle. Des Weiteren sind kriminelle Netzwerke ethnischer Albaner im 
Menschenhandel und im Menschenschmuggel aktiv. Beim Menschenhandel steht die 
Ausbeutung von Menschen im Vordergrund, beim Menschenschmuggel der illegale 
Transport von Menschen gegen Bezahlung. Die Routen beim Menschenhandel und beim 
Menschenschmuggel haben sich vom Seeweg über Italien immer mehr auf den Landweg 
verschoben, so dass hauptsächlich die vom Drogenhandel bekannte Balkanroute verwendet 
wird. Ein weiteres Delikt, weswegen ethnische Albaner in der Schweiz häufig verurteilt 
werden, ist die Geldwäscherei. Sie ist in vielen Fällen das Anschlussdelikt.  
 
In der vorliegenden Arbeit wurden im praktischen Teil zwei Kosovo-Albaner interviewt, 
welche zu verschiedenen Themen Auskunft geben konnten. Beim ersten Interviewpartner 
handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Prizren, welcher in der Schweiz wegen 
Drogenhandels zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Er hatte zusammen 
mit Familienmitgliedern und andern Personen Heroin im grossen Stil verkauft und war als 
Drogenkurier Mitglied eines kriminellen Netzwerkes. Beim zweiten Interviewpartner 
handelt es sich um einen 47-jährigen, in der Schweiz gut integrierten, mit den örtlichen 
Gegebenheiten bestens vertrauten Familienvater, welcher vor drei Jahren mit einem 
„Kanun-Fall“ konfrontiert wurde. Sein damals 20-jähriger Sohn wurde von einem 
Landsmann massiv verprügelt, so dass er bis heute die Folgen trägt. Man hatte damals in 
der Familie besprochen, ob diese Angelegenheit nach den Regeln des Kanun zu lösen sei. 
Die Familie ist aber zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet. 
 
Schliesslich wird in dieser Arbeit der Blutrachefall von Gipf-Oberfrick diskutiert, ein 
brutales Tötungsdelikt, welches sich am 16. Juni 1997 zugetragen hat und am 19. Januar 
2001 vor dem Bezirksgericht Laufenburg verhandelt wurde. Einzelne Täter befinden sich 
nach wie vor auf der Flucht. Der Fall wurde in der Presse mehrfach behandelt. 
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1 Einleitung 
 
Der albanische Ausdruck für Gewohnheitsrecht ist Kanun. Kanun bedeutet Regel oder 
Norm. Im Kanun werden weite Teile des (Zusammen-)Lebens der Albaner geregelt. Es ist 
Strafrecht, Zivilrecht und öffentliches Recht in einem. In strafrechtlicher Hinsicht werden 
mit dem Kanun verschiedene Rechtsgüter geschützt, wie dies beispielsweise auch in 
unserem Strafgesetzbuch der Fall ist. Die alten Regeln des Kanun bestimmten bis zur 
kommunistischen Machtübernahme 1944/45 das Leben der Menschen in Nordalbanien. 
Während des Kommunismus wurde die Anwendung des Kanun und der Regeln der 
Blutrache bekämpft. Mit dem Ende des Kommunismus im Jahre 1992 blühten jedoch die 
alten Fehden und somit die Anwendung des Gewohnheitsrechts wieder auf1. Die staatliche 
Ordnung konnte sich vor allem im Norden Albaniens kaum etablieren, so dass die 
Menschen auf Grund des entstandenen Vakuums auf die Regeln zurückgriffen, die ihnen 
von den Vätern und Grossvätern mündlich überliefert wurden. Es ist aber darauf hinzuwei-
sen, dass die Regeln betreffend die Blutrache im Kanun nur einen ganz kleinen Teil 
darstellen.  
 
Sind es einzelne Täter, die insbesondere bei Tötungsdelikten auf die Regeln des Kanun und 
die Blutrache zurückgreifen, oder ist es möglich, dass ethnisch-albanische Gruppierungen 
das Gewohnheitsrecht als Grundlage oder Rechtfertigung für strafbare Handlungen 
überhaupt anwenden? Könnten die Strukturen der kriminellen Netzwerke mit den 
Vorgaben des Kanun über Familie und Verwandtschaft zusammenhängen? 
 
In der Schweiz besteht eine sehr grosse albanische Diasporagemeinschaft. Unter den ca. 
370'000 Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien befinden sich ca. 180'000 ethnische 
Albaner2. (Diese Zahlen stammen aus dem Jahre 2001. Nach heutigen Schätzungen dürften 
es ca. 340'000 Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien und ca. 170'000 ethnische 
Albaner sein.) Es handelt sich dabei hauptsächlich um Kosovo-Albaner. In den letzten 
Jahren mussten sich die Schweizer Gerichte vermehrt mit Fällen befassen, in welchen 
ethnische Albaner verschiedener Nationalitäten als Beteiligte auftraten. Diese Personen 
befanden sich zum Teil illegal in unserem Land. Kriminelle Gruppierungen ethnischer 
Albaner beherrschen heute den Heroinmarkt in der Schweiz3, sie sind im Menschenhandel 
und Menschenschmuggel involviert und betätigen sich in Aktivitäten im Rotlichtmilieu4. 
In der Kriminalitätsentwicklung der Schweiz spielen ethnische Albaner eine bedeutende 
Rolle. Was haben diese Delikte mit der Ethnie der Albaner zu tun? Gibt es Erklärungen 
dafür, dass Gruppierungen eines bestimmten Hintergrundes mit gewissen Delikten in 
Zusammenhang gebracht werden können, mit anderen Delikten wiederum nicht? Und was 
hat der Kanun damit zu tun? 
 
Ein Blick nach Kosovo zeigt, dass die Kriminalität der Kosovo-Albaner im Zusammen-
hang mit der offenen Statusfrage und den schwachen rechtsstaatlichen Strukturen stehen 
könnte5. Die Menschen haben keinen Rückhalt im eigenen Land, ihre Identität ist in Frage 
gestellt. Sie sind zu Tausenden in den Westen geflüchtet und haben versucht, ihr Glück 
hier zu finden. Aber sie wurden nicht gleich aufgenommen wie die Einwanderer der 60-er 
Jahre. Es handelt sich um zwei total unterschiedliche Menschengruppen, die nicht 
                                                 
1 NZZ vom 18.11.1995, S. 7 
2 Vertraulicher Bericht DAP 2001 
3 BISS 2005, S. 57 
4 Vertraulicher Bericht DAP 2004 
5 BISS 2005, S. 53 
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miteinander verglichen werden können. Die Flüchtlinge der 90er Jahre schotteten sich ab 
und verblieben in ihrem „Clandenken“. Dies begünstigte, dass sich aus den familiären 
Strukturen eher kriminelle Netzwerke bilden konnten6. Die Polizei beschäftigt sich zudem 
mit Kosovo-Albanern im Zusammenhang mit Tötungsdelikten, bei welchen die Täter sich 
auf den Kanun beziehen. 
 
Die ethnischen Albaner aus Albanien machten eher durch die Vorkommnisse im eigenen 
Land auf sich aufmerksam. In Nordalbanien sollen nach offiziellen Angaben die Männer 
von über 10'000 Familien zu Hause bleiben, weil sie riskieren, Opfer der Blutrache zu 
werden7. Nachdem Albanien im Jahre 1992 die kommunistische Herrschaft abgeschüttelt 
und eine demokratische Epoche begonnen hatte, blühten die alten gewohnheitsrechtlichen 
Regeln des Kanun wieder auf. Im Verwaltungskreis Lezha sollen im Sommer 1993 
innerhalb einer Woche acht Menschen durch Blutrache ums Leben gekommen sein8. 
Zwischen 1999 und 2002 waren in der Region um die nordalbanische Stadt Shkodra 110 
Blutopfer zu beklagen9. 
 
Allerdings vertritt z.B. Ahmeti10 die Meinung, dass in vielen Fällen die „gewöhnliche 
Kriminalität“ der Albaner mit der Blutrache verwechselt werde. Der Kanun habe nur noch 
einen indirekten Einfluss auf die strafbaren Handlungen der ethnischen Albaner. Auf das 
alte Gewohnheitsrecht werde zurückgegriffen, um sich der Strafverfolgung zu entziehen 
oder um mildernde Umstände zu erhalten. 
 

2 Der Kanun: das albanische Gewohnheitsrecht 

2.1 Die verschiedenen Quellen 
 
Der Kanun des Lek Dukagjini (Kanuni i Lekë Dukagjinit) ist das bekannteste albanische 
Gewohnheitsrecht, aber es ist nicht das einzige, welches existiert11. Der albanische 
Ausdruck für Gewohnheitsrecht ist ganz allgemein „Kanun“. Das Wort ist möglicherweise 
aus dem Summerischen (gi = Rohr) über das Akkadische (qanu = Rohr) ins Hebräische 
(qane = Rohr) entlehnt worden und von da aus ins Griechische (kanna = Rohr) übernom-
men worden. Dort wurde es zu „kanon“ weitergebildet, was soviel wie „Regel, Norm“ 
bedeutet12. 
 
Festzuhalten ist, dass das Gewohnheitsrecht der Albaner immer Ergänzungs- und zugleich 
Konkurrenzrecht zum staatlichen Recht war, sei es zum Recht der Türken, zum Recht des 
albanischen Staates nach 1912 (Unabhängigkeitserklärung Albaniens in Vlorë nach dem 1. 
Balkankrieg gegen die Türkei), zum Recht der Besatzungsverwaltungen im ersten und 
zweiten Weltkrieg, und, was den Kosovo angeht, zum Recht Jugoslawiens bzw. Serbien-
Montenegros bzw. Serbiens13.  
 

                                                 
6 Vertraulicher Bericht DAP 2001 
7 BAZ vom 21.07.2001, S. 3 
8 Pichler, S. 82 
9 Schubert, S. 36 
10 Ahmeti, Fazit, S. 7 
11 Roberto&Munga, S. 1 
12 Elsie, Einführung S. x 
13 Elsie, Einführung S. xiv 
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2.1.1 Kanuni i Skënderbeut 
 
Dieser Kanun stammt von Gjergji Kastrioti Skanderbeg (albanische Form: Skënderbeu), 
einem albanischen Fürsten (1405-1468). Er ist durch seine Verteidigung Albaniens gegen 
die Osmanen berühmt geworden, die Albaner verehren ihn als Nationalhelden14. Er wird 
der Gegend von Kruja, Mati, Dibra bis Elbasan und Librazhid zugeordnet (Zentral-
albanien). Obwohl der Namensgeber dieses Kanun im 15. Jahrhundert lebte, wurde erst im 
20. Jahrhundert das mündlich tradierte Gewohnheitsrecht kodifiziert, und zwar von Dom 
Frano Ilia, während den Jahren 1936-1966. Publiziert wurde der Kanun des Skanderbeg 
erst im Jahre 199315. Er enthält ein erstes Einführungskapitel, in welchem erklärt wird, in 
welchen Regionen von Albanien diese Version in Gebrauch war, danach folgen sieben 
Kapitel, in welchen die verschiedenen Normen bezüglich Familie, Haus, Verträge, 
Regierung, Strafen, Amnestie und Kirche niedergeschrieben sind. Ein Vergleich zwischen 
dem Kanuni i Skënderbeut und dem Kanuni i Lekë Dukagjinit zeigt, dass die Normen der 
beiden Gewohnheitsrechte in verschiedenen Epochen gesammelt wurden, dass aber beide 
Kanun in ihren hauptsächlichen Instituten ähnlich sind. Beim Kanuni i Skënderbeut wird 
teilweise angegeben, der Einfluss der Sharia sei darin spürbar, dies als Folge der Islami-
sierung nach der Invasion der Türken16. 
 
2.1.2 Kanuni i Malsisë së Madhe 
 
Diese Form wird auch Kanun der Berge genannt17. Er stammt aus der allernördlichsten 
Gegend von Albanien, der Region Malsisë së Madhe, welche an Montenegro grenzt. Über 
diesen Kanun ist nur wenig bekannt. 
 
2.1.3 Kanuni i Labërisë 
 
Diese Sammlung des Gewohnheitsrechts wurde im südwestlichen Albanien entdeckt, in 
der Region Laberia, in den Gebieten von Vlorë, Kurvelesh, Himara und Tepelena bis 
hinunter an die Grenze zu Griechenland. Das südalbanische Rechtsinstrument wird einer 
mündlichen Überlieferung zufolge einem Feldherrn, Richter und Priester namens Papa 
Zhuli zugeschrieben, daher auch die Bezeichnung Kanuni i Papazhulit18. Im weniger 
abgeschiedenen Südalbanien waren die Bedeutung und die Verwurzelung des Kanun in der 
Bevölkerung viel geringer als im Norden. Interessant ist aber, dass der Kanuni i Labërisë 
oder Kanuni i Papazhulit trotz der starken religiösen, sprachlichen und kulturellen 
Verschiedenheiten zwischen Nordalbanien und Südalbanien bis auf verhältnismässig 
geringfügige Abweichungen mit dem Kanuni i Lekë Dukagjinit übereinstimmt19. 
 
2.1.4 Kanuni i Lekë Dukagjinit (KLD) 
 
Der Kanuni i Lekë Dukagjinit (Recht des Lek Dukagjini, abgekürzt KLD, oder auch 
Gesetz des Alexander Dukagjini genannt) stellt wie bereits erwähnt die weitaus 
bekannteste Zusammentragung des albanischen Gewohnheitsrechts dar. Dieses ursprüng-
lich ungeschriebene Rechtssystem bestimmte die wesentlichsten Aspekte des Sozial-

                                                 
14 http://de.wikipedia.org/wiki/Skanderbeg 
15 Roberto&Olgerta, S. 1; Schwandner-Sievers (2001), S. 103 
16 Die Türkenzeit dauerte von 1385 (Schlacht von Savra) bis 1912 (1. Balkankrieg) 
17 Recherche sur les pays d’origine, réponses aux demandes d’information, homepage der Commission de 

l’immigration et du statut de réfugié du Canada, www.cisr.gc.ca 
18 Elsie, Vorwort S. vii 
19 Godin, 1953, S. 1 
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verhaltens in den abgelegenen und sonst gesetzlosen Gegenden Nordalbaniens20. Als 
mittelalterlicher Fürst, als Widerstandskämpfer gegen die vordringenden Osmanen und als 
Begründer eben dieses Gewohnheitsrechts ist Lek Dukagjini vor allem im Norden 
Albaniens bekannt, historisch lässt sich seine Figur nur schwierig fassen21. Lek Dukagjini 
war ein Weggefährte von Gjergji Kastrioti Skanderbeg, er lebte von 1410 bis 1481, starb 
also etwas später als Skanderbeg. Umstritten ist, ob Lek Dukagjini der Urheber des Kanun 
ist oder ob er ihm lediglich den Namen gab. Heute wird auch die Theorie vertreten, dass 
keine bestimmte Person Autor dieses Kanun gewesen sein soll, sondern dass er aus der 
logischen Konsequenz bestimmter Lebensbedingungen entstanden sei22. So kann es denn 
sein, dass Lek Dukagjini eine Erinnerungsfigur des kulturellen Gedächtnisses und nicht der 
Autor des Gewohnheitsrechts ist. Und trotzdem sagen die Menschen in Nordalbanien si tha 
Leka, ashtu mbet (wie Lek sagte, so bleibt es)23. 
 
Das immer nur mündlich überlieferte Gesetzeswerk wurde erstmals vom Franziskanerpater 
Shtjefën Konstantin Gjeçovi (1874-1929) am Ende des 19. Jahrhunderts in eben der 
Version des Kanuni i Lekë Dukagjinit gesammelt und in der Folge in Teilen publiziert24. 
Die erste vollständige Publikation erschien 1933 in Shkodra (albanisch auch Shkodër, 
wichtigste Stadt Nordalbaniens und Hauptort der gleichnamigen Präfektur und des 
gleichnamigen Verwaltungskreises). Die Publikation erfolgte durch andere Franziskaner-
pater, da Shtjefën Gjeçovi 1929 von serbischen Nationalisten ermordet worden war. Die 
teils von Gjeçovi, teils von seinen Erben geleistete Systematisierung teilt den KLD in 
zwölf Bücher mit verschiedenen Kapiteln und 1263 einzelnen Paragraphen ein. Buch 1 
regelt die Stellung der Kirche in zivil- und strafrechtlicher Beziehung, die Bücher 2 bis 9 
decken das Zivilrecht im weitesten Sinn ab (Familie, Heirat (Ehe), Hochzeit (Fest), 
Erbschaft, Haus (Haus, Vieh und Landgut), Handel, Ehre, Schäden), Buch 10 behandelt 
das Strafrecht, Buch 11 das öffentliche Recht (der Altenrat) und Buch 12 legt rechtliche 
Privilegien und Diskriminierungen sowie Bräuche bei Todesfällen fest25. Gelesen wurde 
das Werk Gjeçovis wohl erst 20 Jahre nach seiner Publikation, da die nordalbanische 
Gesellschaft bis ca. 1950 eine weitgehend schriftlose Gesellschaft war26.  
 
Noch heute bestimmt der mündlich tradierte Kanun viele Bereiche des sozialen Lebens der 
Nordalbaner, er wurde sozusagen nach dem Sozialismus wieder entdeckt27. Die 
Kommunisten hatten den Kanun mit allen Mitteln bekämpft (1944/45 bis 1991). Doch 
auch dem kommunistischen Diktator Enver Hoxha war es nicht gelungen, den Geist des 
Kanun für immer zu vertreiben28. Nach dem Zerfall des sozialistischen Einparteienstaats in 
Albanien im Jahre 1991 etablierten sich demokratische Prinzipien nur zögerlich im Land. 
Eine aktualisierte Form des KLD trat besonders im Norden an die Stelle fehlender 
staatlicher Strukturen. In den nachfolgenden Kapiteln dieser Arbeit ist stets vom Kanun 
des Lek Dukagjini die Rede. 

                                                 
20 Elsie, Vorwort S. iii 
21 Pichler, S. 70; Kaser&Baxhaku, S. 230 
22 Voell, S. 58f. 
23 Voell, S. 54 
24 http://de.wikipedia.org/wiki/Kanun 
25 Elsie, S. 3ff.; Godin (1953, 1954, 1956) 
26 Pichler, S. 70 
27 Voell, S. 24 
28 NZZ vom 18.11.1995, S. 7 
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2.2 Das Strafrecht im Kanun von Lek Dukagjini 
 
Die Strafjustiz des Kanun ist eine Mischung aus öffentlicher Justiz und Selbstjustiz. Allein 
die natürliche Person ist nach diesem Gewohnheitsrecht rechtsfähig. In der Person wird 
zwischen dieser selbst und ihrem „Zubehör“ unterschieden29. Die Person setzt sich 
zusammen aus dem Körper und der Seele. Zubehör einer Person sind ihre Handlungen und 
ihre Verhältnisse. 
 
2.2.1 Die Unterscheidung der geschützten Rechtsgüter 
 
Der Kanun unterscheidet die körperliche Integrität und die seelische Integrität (das so 
genannte Gut der Seele) einer Person.  
 
2.2.2 Die körperliche Integrität 
 
Der Kanun hält im 10. Buch, 3. Kapitel, Paragraph 6 fest: „Der Preis des menschlichen 
Lebens ist gleich, für den Guten wie Bösen. Jeder hält sich für gut und sagt zu sich selbst; 
«Ich bin Mann!» und sie sagen zu ihm; «bist du ein Mann?»“30 Der Kanun untersagt es 
grundsätzlich, Unterschiede zwischen „besserem“ und „ schlechterem“ Leben zu machen. 
Die körperliche Integrität jeder Person ist zunächst bedingungslos geachtet und geschützt. 
Auch wird an dieser Stelle des Kanun nicht nach dem Geschlecht unterschieden. Frauen 
und Männer werden hier gleich behandelt, was in den meisten Regeln des Kanun nicht der 
Fall ist. Delikte gegen Leib und Leben des Menschen sind gemäss Kanun die vorsätzliche 
Tötung, die fahrlässige Tötung und die Körperverletzung. Zunächst hält der Kanun fest, 
dass eine Tötung – unabhängig vom Status des Opfers – mit einer Busse bestraft werde. 
Die Busse beträgt 500 Groschen und muss zum Haus der Gjonmarkaj von Oroshi gebracht 
werden31. Handelt es sich lediglich um eine versuchte Tötung, wird die Busse halbiert, 
zudem müssen die Kosten für die Heilbehandlung des Opfers übernommen werden.  
 
Der Täter fällt mit der Tötung „ins Blut des Opfers“. Er ist nun in Gefahr, selbst getötet zu 
werden und zwar von der Familie des Opfers. Die körperliche Integrität ist daher ab dem 
ersten Tötungsdelikt nicht mehr geschützt. Dieses Phänomen ist als Blutrache32 bekannt. 
Ursprünglich war es so, dass lediglich der Täter „ins Blut des Opfers fiel“. „Das Blut geht 
mit dem Finger“: Mit dem Finger ist der Täter gemeint, und nur er. Später wurden alle 
männlichen Mitglieder der Familie des Täters „in das Blut eingeschlossen“. Es wurde auch 
keine Rücksicht mehr auf Minderjährige genommen. Von der Blutrache ausgeschlossen 
sind die weiblichen Familienmitglieder.  
 
„Blut ist nicht für eine Schuld“. Blutrache kann daher nur verübt werden, wenn tatsächlich 
Blut damit gerächt wird, sie kann nur Antwort auf eine Tötung sein, niemals aber auf ein 
anderes Delikt. Mit Schuld sind in diesem Zusammenhang andere Delikte gemeint. Auf ein 
anderes Delikt folgt eine Strafe, nicht eine Tötung. „Blut ist Blut und Busse ist Busse“33. 
„Das Blut geht aber nie verloren“ (Paragraph 10 des oben erwähnten Kapitels), die 
Antwort auf eine Blutrache ist eine neue Blutrache. So ist die Familie des ersten Opfers 
zunächst „Herr des Blutes“, fällt jedoch nach Vollzug der Blutrache wiederum ins Blut der 
                                                 
29 Ahmeti, Punkt II, das Strafrecht im Kanun 
30 Elsie, S. 160 
31 Elsie S. 169 (Kanun, 10. Buch, 3. Kapitel, Paragraph 14, letzter Satz) 
32 Siehe zum Thema der Blutrache ganz allgemein: Kadare Ismail, der zerrissene April 
33 Elsie, S. 164; Voell, S. 278 
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Familie des ersten Täters. Alle Tötungen, welche als Antwort auf eine zuvor erfolgte 
Tötung erfolgen, sind Fälle der klassischen Blutrache34. Aus dem zuvor Gesagten ergibt 
sich, dass die erste Tötung eben gerade aus einem anderen Motiv als dem Motiv der 
Blutrache erfolgt sein muss. Es ist möglich, dass die erste Tötung z.B. auf Grund einer 
Ehrverletzung oder auf Grund einer zivilrechtlichen Angelegenheit erfolgte. Danach 
erfolgt der erste Blutrachefall, dann der zweite, etc. Die Tötung im Rahmen der Blutrache 
hat öffentlich zu erfolgen oder ist zumindest publik zu machen, die betroffene Familie ist 
zu informieren.  
 
Der Kanun hält fest, dass eine Tötung nicht nur vorsätzlich, sondern auch fahrlässig 
begangen werden kann. Die fahrlässige Tötung wird „unbeabsichtigter Totschlag“ 
genannt35. In diesem Fall muss gründlich untersucht werden, ob der Totschlag wirklich 
unbeabsichtigt war. Während der Untersuchung des Falles muss der Täter versteckt 
bleiben, so lange „das Blut heiss ist“ (die Erregung dauert). Die Untersuchung wird durch 
„vernünftige“ Männer geführt. Kommen diese zum Schluss, dass die Tötung 
unbeabsichtigt war, hat der Täter lediglich eine Busse zu bezahlen. In Paragraph 14 des 
gleichen Kapitels ist jedoch zu lesen, dass auch derjenige „ins Blut fällt“, dem sich 
ungewollt ein Schuss aus der Waffe löst und auf diesen Weise jemanden tötet. Dies wurde 
wahrscheinlich deswegen festgehalten, damit sich der Täter nicht unter dem Deckmantel 
der Fahrlässigkeit der Blutrache entziehen konnte. Verantwortlich für eine Tötung kann 
sodann auch derjenige sein, welcher sein Gewehr an einem Riemen aufhängt, und sich ein 
tödlicher Schuss aus dem Gewehr löst, weil der Riemen reisst. 
 
Eine Körperverletzung – ob vorsätzlich oder fahrlässig begangen ist irrelevant – wird 
ebenfalls mit Busse bestraft. Bei der Höhe der Busse kommt es darauf an, welche Körper-
teile des Opfers verletzt wurden36. Des Weiteren erhält das Opfer nach den Regeln des 
Kanun die Möglichkeit, sich nach dem Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ zu 
rächen. Das Opfer darf dem Täter also die gleiche Verletzung zufügen, wie ihm selbst 
zugefügt worden ist37. Wurde auf der einen Seite jemand getötet, auf der anderen Seite 
zwei Personen verwundet, dann gilt die Blutrache ebenfalls für vollzogen, denn zwei 
Verwundete entsprechen einem Toten38. 
 
2.2.3 Das Gut der Seele 
 
Beim Gut der Seele wird wie bei der körperlichen Integrität kein Unterschied zwischen den 
verschiedenen Menschen gemacht, jede Seele ist gleich viel wert. Es ist niemand besser 
oder schlechter als seine Mitmenschen. So wird denn der Mensch mit einem Gewicht 
verglichen: „Von sich aus wiegt jeder Einzelne 400 Derhem (türkisches Gewicht), weil 
400 Derhem eine volle Oka ist und der Ehrenhafte auch sein volles Gewicht hat“39. In der 
Praxis ist unter dem Gut der Seele hauptsächlich die Ehre zu verstehen. Was aber ist diese 
Ehre? Wie wird sie definiert? Ehre kann als individuelle Würde verstanden werden, ein 
besonderer Bewusstseinszustand, eine persönliche Überzeugung, evt. eine Art Stolz auf 
sich selbst oder auf eine bestimmte Tat. Ehre kann auch als kollektive Würde verstanden 
werden, welche allen Menschen per se zugesprochen wird. Für Voell ist gemäss der 
Ideologie des Kanun Ehre und ehrenvolles Handeln in Verbindung zur Rezeption und der 

                                                 
34 Voell, S. 280 
35 Elsie, S. 166f. (Kanun, 10. Buch, 3. Kapitel, Paragraph 12) 
36 Elsie, S. 163; Kadare, S. 210 
37 Ahmeti, Punkt II, das Strafrecht im Kanun 
38 Elsie, S. 169 (Kanun, 10. Buch, 3. Kapitel, Paragraph 14) 
39 Elsie, S. 121 (Kanun, 8. Buch, 1. Kapitel) 
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Bewertung durch die Gesellschaft zu setzen. Ehre werde zu Demonstration, Wettbewerb 
und Reputation40. Es gäbe einen gesellschaftlich vorgegebenen Kanon [im Sinne von 
Regelwerk] für ehrenvolles Handeln. Der Kanun unterscheidet zwischen der persönlichen 
und der gemeinsamen Ehre.  
 
Die persönliche Ehre kann „geraubt“ werden, und zwar unter anderem durch folgende 
Taten: Der Mann wird vor den im Rat versammelten Männern der Lüge bezichtigt, er wird 
bespuckt, bedroht, gestossen oder geschlagen, man bricht ihm die Treue, seine Frau wird 
geschändet oder entführt, seine Waffe wird zerstört, man bricht in sein Haus ein, man zahlt 
ihm ein Darlehen nicht zurück oder man entfernt ihm die Herdplatte41. „Die geraubte Ehre 
hat keine Busse“ und „Die geraubte Ehre kann nicht verziehen werden“. Der Kanun spricht 
in diesen Fällen nicht davon, dass der Ehrverletzer ins Blut des Ehrverletzten falle [wenn 
man die Terminologie der Blutrache verwendet], sondern der Ehrverletzte hat „die offene 
Türe“. Seine Grenzen wurden sinnbildlich überschritten, der Ehrverletzer ist ihm zu nahe 
getreten. Die offene Türe zu haben, ist in Albanien die schlimmste Unehre überhaupt. 
Obwohl der Kanun es dem Ehrverletzten zugesteht zu verzeihen, gesteht ihm der Kanun 
ebenfalls zu, sein Gesicht wieder reinzuwaschen. Das weisse Gesicht der Ehre wurde 
nämlich durch die Ehrverletzung zum schwarzen Gesicht der Scham. Ein albanisches 
Sprichwort sagt sodann „die Seife des Albaners ist das Pulver“.42 Ehrverletzungen ziehen 
daher in der Regel ein Tötungsdelikt nach sich, wobei in diesen Fällen von gewöhnlicher 
Rache hakmarrje gesprochen wird, von der nächsten Tötung als Antwort auf die erste 
Tötung dann wie bereits erwähnt von Blutrache gjakmarrje. Bekannt sind auch die 
Aussagen „Ehre ist das Leben“ oder „Man verliert das Leben aber nicht die Ehre“43. Des 
Weiteren steht im Kanun der Satz “Zwei Fingerbreit Ehre auf die Blume der Stirne gab uns 
Gott”44. Das wird so ausgelegt, dass die Kugel des Ehrverletzten den Ehrverletzer mitten in 
die Stirn treffen soll.  
 
Auch die gemeinsame Ehre kann verletzt werden. Die gemeinsame Ehre kommt bei der 
Gastfreundschaft zum Zuge. „Das Haus des Albaners gehört Gott und dem Freunde mik.“45 
Ursprünglich wurde der Begriff mik mit Gast übersetzt, heute in der Regel mit Freund. 
Dem Gastgeber, der einen Fremden bei sich aufnimmt, kommt höchste Ehre zu. Die 
Verwandtschaft bei sich aufzunehmen gilt als selbstverständlich und gehört zu den 
allgemeinen Pflichten. Einen Fremden aufzunehmen, bedeutet, ihm auch absoluten Schutz 
zu gewähren46. Nicht nur im Hause des Gastgebers steht der mik unter absolutem Schutz, 
sondern der Gastgeber begleitet den mik auch auf einem Stück seines weiteren Weges, bis 
dorthin wo der mik die Begleitung wünscht. So bald der Gastgeber dem mik den Rücken 
zugewendet und die Rückreise angetreten hat, hört der Schutz und die damit verbundene 
Verantwortung für den mik auf. Die Ehre des mik ist wertvoller als die der eigenen 
Verwandten. Die mit der Verletzung der Ehre des mik verbundene Schmach kann nur 
durch Blutrache wiedergutgemacht werden47, wobei auch in diesen Fällen eher von 
hakmarrje gesprochen werden sollte als von gjakmarrje. Im Kanun heisst es: „Die 
Beleidigung des Vaters, des Bruders oder des Vetters kannst du vergeben. Nicht jedoch die 

                                                 
40 Voell, S. 211 
41 Elsie, S. 121f. (Kanun, 8. Buch, 1. Kapitel, Aufzählungen 
42 Schwandner-Sievers (1995), S. 128; Schwandner-Sievers (1996), S. 123f. 
43 Çumani, Abschnitt „Rückkehr und Konsequenzen des Kanun“; Haefner, Abschnitt „das Ehrenwort“ 
44 Elsie, S. 122 (Kanun, 8. Buch, 1. Kapitel, Paragraph 1) 
45 Elsie, S. 122 (Kanun, 8. Buch, 2. Kapitel, Paragraph 4) 
46 Kaser (2001), S. 84 
47 Waldmann, S. 151 
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des mik“48. Wenn also jemand den mik beschimpft, muss dessen Ehre und die eigene Ehre 
wiederhergestellt werden.  
 
Während bei der Blutrache zwingend die Partei des „Herrn des Blutes“ und die Partei des 
„ins Blut Gefallenen“ einer anderen Familie angehören, ist es möglich oder in der Praxis 
sogar üblich, dass im Falle von Ehrverletzungen Tötungen innerhalb derselben Familie 
erfolgen49. 
 
2.2.4 Die Gerichtsbarkeit 
 
In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der besa zu erörtern. Besa ist vielschichtig 
und kann in anderen Sprachen nicht mit einem Wort übersetzt werden. So sind in 
deutschen Texten die Begriffe Friedenspakt, Allianz, Waffenstillstandsabkommen, 
gastfreundschaftliches Bündnis, Ehre des Hauses, Ehrenwort, Schwur, Sicherheitsgarantie, 
Loyalität, Treue und vieles mehr zu finden50. Die besa ist eine friedliche Beziehung und 
kann auch ein zeitweiliges Aussetzen (24 Stunden wenn von der Familie des Täters erbeten 
oder 30 Tage wenn vom Dorf erbeten) der Blutrache bedeuten51. Im Zusammenhang mit 
der Gerichtsbarkeit ist die besa die Grundlage der Akzeptanz von aussergerichtlichen 
Vereinbarungen. Sie bietet Sicherheit und Verbindlichkeit bei Abwesenheit staatlicher 
Kontrollinstanzen oder bei mangelndem Vertrauen in demokratische Strukturen52. Durch 
die besa kann auch bewirkt werden, dass nicht nur das Aussetzen der Blutrache erzielt 
wird, sondern dass auch die staatliche Strafverfolgung des vorangegangen Delikts ausge-
setzt oder eingestellt wird. Verzichtet eine Familie auf das Ausüben der Blutrache, kann 
auch die Polizei dazu gebracht werden, auf eine Strafverfolgung zu verzichten, so dass der 
„Fall“ in gegenseitigem Einvernehmen gelöst wird53. Die Polizei muss bei einem 
Tötungsdelikt zwar zwingend kontaktiert werden – sie kann nicht wie bei einem weniger 
gewichtigen Delikt übergangen werden – sie kann aber die Angelegenheit nach dem Kanun 
lösen, was die Einstellung der Strafverfolgung mit sich führt.  
 
Die besa ist sodann auch Fundament des Eides. „Der Eid – mehr kann nicht verlangt 
werden“54. Der Eid bejë ist das effektivste Instrument des Kanun, mit dem sich diverse 
Konflikte lösen lassen. Die Rechtsfragen, welche zum Ablegen des bejë führen, sind 
unterschiedlicher Natur. Der Eid ist eine Massnahme zur Feststellung der Glaubwürdigkeit 
eines Menschen, der unter Anklage steht. Nur der Verdächtige darf schwören, einem 
Ankläger oder Zeugen ist dies nicht möglich. Der Verdächtige muss also feierlich erklären, 
dass er eine Tat nicht begangen hat und nichts von ihr weiss. Kann er den Eid ablegen, ist 
er frei. Beim Eid handelt es sich um ein kollektives Ereignis, bei dem neben der 
angeschuldigten Person so genannte Gewährsmänner ebenfalls einen Eid ablegen müssen. 
Die Anzahl der Gewährsmänner hängt vom Delikt ab. Für einen einfachen Diebstahl 
beispielsweise benötigt die angeschuldigte Person einen einzigen Gewährsmann, bei einem 
Blutrachefall sind es 24 Gewährsmänner. Handelt es sich beim Opfer um eine Frau reichen 
12 aus. Beim Eid der Gewährsmänner geht es um die Integrität der angeschuldigten Person 
und nicht unmittelbar um die Richtigkeit von deren Aussage55. Der Eid wird in den 
katholischen Regionen auf Kreuz und Evangelium abgelegt, in den muslimischen Gebieten 
                                                 
48 Elsie, S. 127 (Kanun, 8. Buch, 2. Kapitel, Paragraph 2) 
49 Unterlagen Kantonspolizei Solothurn, S. 11 
50 Schwandner-Sievers (2001), S. 101; Voell, S. 206f. 
51 Elsie, S. 155 (Kanun, 10. Buch, 3. Kapitel, Paragraph 1) 
52 Voell, S. 208 
53 NZZ vom 18.11.1995, S. 7 
54 Elsie, S. 111 (Kanun 7. Buch, 9. Kapitel, Paragraph 3) 
55 Voell, S. 240ff. 
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auf den Koran. Zudem gibt es die Möglichkeit, den Eid auf einen dreieckigen Stein mit 
drei Löchern abzulegen, oder aber auf den Kopf eines eigenen Sohnes56. Bei Meineid ist 
eine Busse zu bezahlen. Zudem bedeutet ein Meineid, dass man seine Ehre verliert und 
Schande für sieben Generationen auf sich lädt. 
 
Der Urteilsspruch ist dem Altenrat vorbehalten. Das 11. Buch des Kanun ist diesem 
Altenrat gewidmet. Die Ältesten pleq des Dorfes haben die zivil- und strafrechtlichen 
Angelegenheiten zu regeln. Ohne sie kann auch kein neues Gesetz in Kraft treten oder 
keine Gerichtsverhandlung stattfinden. Sie sind also Legislative und Judikative in einem, 
aber auch Mediatoren. Die Ältesten werden von den Konfliktparteien bestimmt, über eine 
bestimmte Anzahl ist nichts bekannt. Wenn die Ältesten in einem Fall selbst nicht mehr 
weiter wissen, können sie weitere Älteste beiziehen. In der heutigen Zeit gibt es das 
Instrument des Altenrates immer noch, die Mitglieder werden danach bestimmt, ob sie ein 
grosses gesellschaftliches Prestige besitzen, oder aber ob sie sich auf eine andere Art 
profiliert haben57.  
 
Die Rechtsprechung oder Konfliktlösung durch Älteste existiert neben der staatlichen 
Rechtsprechung oder den staatlichen Behörden. Der heutige demokratische Staat ist zwar 
auch im Norden Albaniens präsent, aber in der Bevölkerung ist viel Misstrauen und 
Unverständnis vorhanden. Staatliche Rechtsprechung wird als ungerecht angesehen58. Es 
gibt Vermittler, welche in eigener Regie auftreten und zum Teil von in Albanien tätigen 
NRO unterstützt werden. Diese bewegen sich zwischen den Konfliktparteien hin und her, 
bis sie eine Lösung gefunden haben, die für alle akzeptabel ist59. 
 
2.2.5 Die pervertierte Form des Kanun in der Kriminalitätsentwicklung 
 
Eine NRO, welche aktuell in Shkodra tätig ist, um dort die Deklaration der Menschen-
rechte voranzutreiben, argumentiert, dass es heute in Albanien keine echte Blutrache 
gjakmarrje mehr gäbe, es handle sich immer um Fälle der einfachen, regellosen Rache, der 
Kanun werde sozusagen „bastardisiert“60. Nach Meinung des als Vermittler tätigen Luka 
Velaj bestehe das Hauptproblem darin, dass die Blutrache heute mit allgemeiner Selbst-
justiz verwechselt werde, dass man sich aber dennoch auf den Kanun berufe, in der 
Absicht, sich der Strafverfolgung zu entziehen. In vielen Fällen gelinge das den Tätern61. 
So kommt es zum Beispiel zu Tötungsdelikten auf Grund von alten Landstreitigkeiten. 
Eine vorsätzliche Tötung auf Grund eines Landkonflikts ist aber nach den Regeln des 
Kanun absolut ausgeschlossen. 
 
In Bajram Curri, Hauptstadt des Verwaltungskreises Tropojë, ganz im Norden Albaniens 
an der Grenze zum Kosovo, galt vor allem in den 90er Jahren das Recht des Stärkeren. 
Jeder griff sich aus dem Kanun, was ihm gerade passte. So wurde das alte kodifizierte 
Recht pervertiert. Schon aus einer Bagatelle konnte sich ein bewaffneter Streit entwickeln. 
Das Problem lag unter anderem darin, dass die staatliche Autorität insbesondere im Norden 
Mühe hatte, sich durchzusetzen. Auch besteht noch heute in der Gegend von Tropojë die 
höchste Arbeitslosigkeit Albaniens62. Während des Kosovokonflikts im Jahre 1999 galt die 
                                                 
56 Elsie, S. 113ff. 
57 Voell, S. 263 
58 Voell, S. 265 
59 NZZ vom 18.11.1995, S. 7 
60 Voell, S. 281 sowie S. 292ff. 
61 NZZ vom 18.11.1995, S. 7 
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Grenze zwischen Tropojë und dem Kosovo als gefährlichste Grenze Europas. Die UÇK 
hatte die Gegend fest in ihrer Hand63. Im Norden Albaniens war es deshalb während des 
Kosovo-Konflikts noch schwieriger, die staatliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Nicht nur 
die UÇK liess sich in dieser Gegend nieder, sondern immer mehr räuberische Banden, die 
ihre Delikte ohne Angst vor staatlicher Verfolgung ausübten. So begingen diese Banden 
Tötungsdelikte, die man im Volk der Blutrache zuschrieb, die sich jedoch auf Grund einer 
ideologischen Legitimation des Kanun konstruierten. Dazu kamen die „echten Blutrache-
fälle“, die während des Kommunismus unterdrückt wurden, aber nach 1992 wieder aus 
ihrem Schlaf erwachten und keineswegs beendet waren64. In diesen Fällen ist nicht nur die 
Rechtslage gemäss Kanun, sondern wahrscheinlich auch die Sachlage alles andere als 
eindeutig. Die Fälle liegen Jahrzehnte zurück, die involvierten Personen sind längst nicht 
mehr dieselben. Der genaue Hergang dieser Fälle kann nicht mehr untersucht werden65.  
 
Zivil- und strafrechtliche Angelegenheiten werden noch heute u.a. durch die Ältesten des 
Dorfes geregelt, dabei werden die Kanunbestimmungen [das materielle Recht] und die 
entsprechenden Durchführungsregelungen [das formelle Recht] nicht eingehalten66. Im 
täglichen Leben werden die Regeln des Kanun willkürlich und nur bei Bedarf 
herangezogen und im Normalfall zu den eigenen Gunsten interpretiert. Sanktionen, die der 
Kanun bei bestimmtem Fehlverhalten vorsieht, werden gänzlich ignoriert67. 
 
Eine weitere pervertierte Form der Auslegung des Kanun ist die Folgende: Versöhnung, 
welche gemäss den Regeln des Kanun immer möglich ist, könne nur dann stattfinden, 
wenn eine Balance des Blutes eingetreten sei, wenn also auf beiden Seiten gleich viele 
Tote zu beklagen seien68. Hier wird verkannt, dass es gemäss den Regeln des Kanun zwei 
Formen der Versöhnung gibt, nämlich den einfachen Verzicht und die Verzeihung.  
 

3 Netzwerke ethnischer Albaner 

3.1 Der Aufbau der Clanstruktur 
 
„Die Familie ist eine Gemeinschaft aus Gliedern, die unter einem Dache leben; eine 
Gemeinschaft, deren Zweck die Vermehrung der Menschheit durch Heirat ist, die 
Entwicklung der Menschheit nach Körper und Geist. Die Familie begreift die Leute des 
Hauses. Vermehren sie sich, so teilen sie sich in Bruderschaften, diese schliessen sich zu 
Sippen zusammen, die Sippen zu Stämmen; und alle bilden eine grosse Familie, die man 
Volk nennt und ein gemeinsames Vaterland hat, ein Blut, eine Sprache, einen Brauch.“69 In 
Nordalbanien sind wie nirgendwo sonst in Europa bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die 
ursprünglichen Stammes- und Clanstrukturen erhalten geblieben, dies gerade auf Grund 
der speziellen geographischen Lage in den schwer zugänglichen Gebirgslandschaften70. 
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3.1.1 Die Hausgemeinschaft 
 
Die Hausgemeinschaft ist die Gemeinschaft von Personen, die in einem Haus leben. 
Hausgemeinschaft ist ein Synonym für Familie familja. Es handelt sich dabei um die 
Basiseinheit der nordalbanischen Gesellschaft, die unterste Ebene der traditionellen 
Pyramide. Gemäss albanischer Tradition setzt sich der Mehrfamilienhaushalt oder multiple 
Haushalt aus mehreren, über die männliche Linie miteinander verwandten Kernfamilien 
zusammen71. Als Kernfamilie wird die Familie verstanden, welche sich aus Vater, Mutter 
und den unverheirateten Kindern zusammensetzt72. Währenddessen es in Westeuropa 
üblich ist, in dieser so genannten Kernfamilie zusammen zu leben, ist der Mehrfamilien-
haushalt in Südosteuropa auch heute noch die Norm. Aus diesem Grund wird zum Teil 
auch von „Balkanfamilienhaushalt“ gesprochen. Anfangs des 20. Jahrhunderts bestand 
eine familja aus 60 bis 90 Personen, heute sind es in der Regel ca. 20 Personen73. Noch 
heute werden in Nordalbanien alle Cousins als „Brüder“ bezeichnet, auch Cousins zweiten, 
dritten, ja sogar achten Grades. Dadurch wird deutlich, welche Gruppe von Verwandten als 
Familie verstanden wird. Die familja ist der schützende Rahmen für das Individuum, für 
materielle wie für immaterielle Werte. Nicht das Individuum selbst ist das Zentrum des 
albanischen Lebens, sondern die Hausgemeinschaft. In früheren Zeiten gehörte alles, was 
das Individuum erwarb, automatisch der ganzen familja74. Zum Teil wird der Begriff shtëpi 
oder shpi als Synonym für familja verwendet. Shtëpi kann als „Haus“ im räumlichen Sinne 
verstanden werden (von lat. hospitium)75. 
 
Das männliche Familienoberhaupt i zoti i shtëpisë war gewöhnlich der Erstgeborene des 
Hauses oder der älteste der Brüder. Wenn dieser jedoch die für dieses Amt notwendigen 
Eigenschaften nicht aufwies, konnte gemäss den Regeln des Kanun auch derjenige 
Familienoberhaupt werden, welcher am „gescheitesten, sanftesten und sorgsamsten“ war76. 
Das Familienoberhaupt stand der Hausgemeinschaft vor und verwaltete sämtliches Gut. 
Bei gewissen Entscheidungen wie z.B. grössere Anschaffungen oder Verkäufe (Land, 
Vieh) konnte das Familienoberhaupt nicht alleine bestimmen, der Entscheid musste von 
allen männlichen Mitgliedern der familja getragen werden. So wurden auch 
Entscheidungen im Zusammenhang mit Eheschlüssen oder Blutrache von allen Männern 
des Hauses gemeinsam gefällt. Das weibliche Gegenstück des männlichen 
Familienoberhauptes war die Frau des Hausherrn e zonja e shtëpisë. Sie war dem 
Hausherrn untergeordnet, war jedoch für sämtliche Tätigkeiten des Haushaltes 
verantwortlich, delegierte und überwachte die Aufgaben der weiteren weiblichen 
Familienmitglieder77.  
 
Der Familienhaushalt, welcher sich aus den Verwandten der Vaterlinie zusammen setzt 
wird „Blutbaum“ genannt. Die Mädchen verlassen bei ihrer Heirat ihren Familienhaushalt 
und werden im Familienhaushalt ihres Ehemannes aufgenommen. Sie haben keine Besitz- 
und keine Erbansprüche. Die Verwandtschaftslinie der Mutter wird „Milchbaum“ genannt. 
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Die Familienmitglieder müssen auch den „Milchbaum“ detailliert kennen, da Inzest nach 
den Regeln des Kanun bis in die 15. Generation verboten ist78.  
 
Wurde eine Hausgemeinschaft zu umfangreich oder kam es zu unüberwindbaren 
Differenzen zwischen den Brüdern, wurde sie geteilt. Ein Teil der familja zog aus dem 
Stammhaus [in diesem Fall shtëpi] aus und bildete einen Ableger. Der neue Hausstand 
wurde neben dem Stammhaus gebaut, die Ländereien wurden weiterhin gemeinsam 
genutzt und bewirtschaftet. Das Stammhaus und sein(e) Ableger bildeten zusammen eine 
Bruderschaft vëllazëri, das Familienoberhaupt des Stammhauses stand der ganzen Bruder-
schaft vor. Die vëllazëri wohnten innerhalb desselben Weilers oder Dorfviertels mëhallë79. 
Diese Bruderschaften waren überschaubar und selbständig, sie traten als politische Einheit 
und als deutlich zusammengehörende Gruppe auf. Auf Grund der höheren Lebens-
erwartung und dem damit verbundenen Bevölkerungsanstieg in der modernen Zeit erfolgte 
ein Übergang von Zwei- zu Drei- und Viergenerationenhaushalten. Die Teilung der 
Haushalte wurde in den letzten Jahren immer häufiger80. Während der Zeit des Kommunis-
mus wurden Haushalte auch zwangsweise geteilt, weil nach der Kollektivierung eine 
Familie nur noch 300 Quadratmeter Boden besitzen durfte und nur eine bestimmte Anzahl 
monatlicher Portionen an Kaffee, Zucker, Getreide, Oel, etc. erhielt. Umfangreiche 
Familien konnten daher kaum mehr existieren. Die Strukturen wurden aber nicht wirklich 
zerstört, Familienteilungen erfolgten teilweise „zum Schein“81. 
 
3.1.2 Die Sippe 
 
Gemäss den Worten des Kanun schliessen sich die Bruderschaften zu Sippen zusammen82. 
Die Sippe ist daher die nächste Ebene in der nordalbanischen Pyramide. Wie aber 
schliessen sich diese Sippen zusammen? Geschieht dies auf Grund eines willentlichen 
Akts? In der Literatur wird der Begriff der Sippe unterschiedlich verwendet.  
 
In einer Pyramidendarstellung von Voell83 wird die Ebene nach den Bruderschaften kembë 
genannt, was soviel wie „Bein“ oder „Pfosten“ bedeutet, dies im Zusammenhang mit der 
nächst höheren Ebene des Stammes. Vom Stamm aus gesehen, ist der kembë daher eine 
Untergruppe, welche sich aus verschiedenen Bruderschaften zusammensetzt. Kaser84 
spricht von Abstammungsgruppen, welche aus verschiedenen Haushalten [Hausgemein-
schaften] gemeinsamer Abstammung bestanden. Zusammen bildeten sie ein gesamtes Dorf 
oder Teile davon. An ihrer Spitze stand der vojvode oder glavar. Auf Grund der Aufteilung 
der Haushalte und der Bruderschaften entstand eine umfangreiche Abstammungsgruppe. 
Diese Sippen spielten gemäss Kaser in gewissen Stämmen eine entscheidende Rolle, sie 
waren wichtiger als der Stamm selbst. Auch die Solidarität war auf Grund der örtlichen 
und für albanische Verhältnisse immer noch engen verwandtschaftlichen Verbundenheit 
sehr hoch. In einem anderen Werk verwendet Kaser den Begriff Sippe als Synonym für 
Stamm fis85. Schubert erklärt den Begriff Sippe ebenfalls mit dem Begriff Stamm und 
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verwendet so die beiden Bezeichnungen als Synonyme86. Bartl verwendet den Begriff 
Sippe als Synonym für Bruderschaft vëllazëri87.  
 
3.1.3 Der Stamm 
 
Laut Kanun schliessen sich die Sippen zu Stämmen zusammen88. Der Stamm fis bildet 
somit die Spitze der verwandtschaftlichen Pyramide, er ist die wichtigste übergeordnete 
soziale Einheit. Die Mitglieder eines fis berufen sich auf die gleichen Ahnen. Dabei ist 
jedoch nur ein kleiner Teil der fis ursprünglich miteinander verwandt, hauptsächlich 
wurden die fis während der Zeit der Wanderbewegungen und den daraus folgenden 
Weidegemeinschaften gebildet. Auf der einen Seite besteht also die verwandtschaftliche 
Dimension, auf der anderen Seite ist der territoriale Aspekt von Bedeutung. Geschichtlich 
gesehen werden diese Weidegemeinschaften in die Zeit vor der osmanischen Eroberung 
eingebettet, das heisst zwischen der zweiten Hälfte des 14. und des 15. Jahrhunderts. Die 
Weidegemeinschaften katun wurden somit zu den späteren Stammesgesellschaften fis.89 
 
Kaser unterscheidet verschiedene Varianten von Stammesgesellschaften90: Den ersten Typ 
nennt er allgemein den Malesia-Typ, damit sind die Stämme der Region Dukagjin und der 
Region Malsisë së Madhe gemeint. Diese Stämme lebten nördlich des Flusses Drin. 
Aufgrund der geographischen Abgeschiedenheit stellt der Malesia-Typ die gemäss Kanun 
reinste Form der Stammesgesellschaften Albaniens dar, in der der Anteil derjenigen 
Personen, die ihren Ursprung tatsächlich von einem gemeinsamen Urahnen ableiten 
konnten, gross war. Dennoch war auch hier jeder, der auf dem Stammesterritorium lebte, 
gleichzeitig Stammesmitglied, auch wenn er nicht von realen sondern von fiktiven 
Urahnen abstammte. Als Stämme werden genannt: Berisha, Dusmani, Hoti, Kastrati, Loja, 
Mazrek, Merturi, Nikaj, Reçi, Rijolli, Shala, Shkreli, Shoshi, Suma und Toplana. Thalloczy 
nennt spezifisch für die Region des Dukagjin die Stämme Dshoani, Kiri, Plani, Shala, 
Shoshi und Toplana91. Den zweiten Typ von Stammesgesellschaften nennt Kaser den Typ 
der Stammesföderation92, welcher südlich der Regionen Dukagjin und Malsisë së Madhe 
dominierte. Verschiedene ursprüngliche Stämme wurden zu einem einzigen Stamm 
vereint. Die bekanntesten Stammesföderationen sind die der Mati, der Mirdita und der 
Luma. Die Mirdita-Föderation setzte sich dabei aus den fünf Stämmen Dibri, Fandi, 
Kuzhneni, Oroshi und Spaçi zusammen. Die fünf ursprünglichen Stämme wurden durch 
Verträge verbunden. Voell weist darauf hin, dass die verwandtschaftlichen Beziehungen 
im Süden Albaniens nicht so eng waren wie im Norden. Die Menschen lebten in 
Grossfamilien farë zusammen, welche lediglich drei bis vier Generationen umfassten, und 
die Verwandtschaft wurde nicht bis zu einem gemeinsamen Urahnen zurück verfolgt93.  
 
In Nord- und Zentralalbanien wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts ungefähr 60 Stämme 
gezählt. Für ganz Albanien liegen keine Zahlen vor. Der Name ist immer ein wichtiger 
Bestandteil in der Tradition eines Stammes94. Das heutige Albanien ist in 36 Verwaltungs-
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kreise eingeteilt, bei einigen dieser Kreise finden sich Namen von Stämmen in 
abgeänderter Form wieder95. 
 
Der Kanun verwendet im Zusammenhang mit „Stamm“ den Begriff „Banner“96. Im 
Albanischen entspricht dies dem Wort flamur, im Türkischen dem Wort bajrak. Es handelt 
sich dabei um zwei neue Begriffe, die sich zu „fis“ gesellen. In der Literatur werden die 
Bezeichnungen fis und bajrak denn auch vermischt. Kaser nennt beispielsweise den 
Stammesältesten bajraktar97, obwohl dieser Begriff nach anderen Quellen erst durch die 
Türken aus Regierungs- und Verwaltungszwecken eingeführt wurde. Voell98 weist darauf 
hin, dass die Ethnographen sich mit den Bezeichnungen fis und bajrak schwer tun. Auch 
Bartl macht darauf aufmerksam, dass fis und bajrak oft verwechselt werden99. Die Türken 
teilten während ihrer Herrschaft in Albanien das Land in Verwaltungsbezirke oder so 
genannte Bajrak ein. Es ging dabei vor allem um das Eintreiben von Steuern und um die 
Wehrpflicht der Einwohner. Gleichzeitig wurde der Bevölkerung eine gewisse Selbst-
verwaltung gewährt. Ein bajrak war daher nach osmanischem Verständnis eine 
Gemeinschaft von Personen, die auf dem gleichen Gebiet wohnten, das entscheidende 
Kriterium war folglich das Territorium und nicht die verwandtschaftliche Ebene100. Der 
Vertreter nach aussen wurde bajraktar genannt, dieser wurde wiederum von den 
Vorständen der fis gewählt. Aber bereits vor Beginn der Türkenherrschaft verfügte jeder fis 
über ein Territorium, eine gewisse Verwaltungsstruktur auf nichtschriftlicher Basis, eine 
Stammesversammlung aller Männer und das Institut der Stammesältesten101. Es kam 
vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen den staatlichen Strukturen der Osmanen und 
den Stammesstrukturen oder zwischen Staat und Stamm. Schliesslich wurden die Osmanen 
durch ihre eigenen Strukturen geschlagen, der bajraktar führte die mit dem bajrak 
verbundenen fis in die Kriege gegen die Osmanen102.  
 
Nach meinem Verständnis stellt Voell die Dimensionen der nordalbanischen Gesellschaft 
am einfachsten dar, indem er zwei Pyramiden aufzeichnet, die eine nach der territorialen, 
die andere nach der verwandtschaftlichen Dimension. Die verwandtschaftliche Pyramide 
lautet familja (Hausgemeinschaft) → vëllazëri (Bruderschaft) → kembë (am einfachsten 
mit Sippe übersetzt) → fis (Stamm). Die territoriale Pyramide lautet shtëpi (Haus) → 
mëhallë (Weiler oder Dorfviertel) → fshat (Dorf) → bajrak (Bezirk)103. Indem Voell 
jeweils vier Ebenen aufzeichnet, kommt er meines Erachtens den Worten des Kanun am 
nächsten. 
 

3.2 Der Aufbau eines kriminellen Netzwerkes 
 
3.2.1 „Kriminelle Kleingruppe“ aus Familienmitgliedern 
 
Diese Gruppe von Menschen ist, wenn man sie aus der Optik der verwandtschaftlichen 
Dimensionen der nordalbanischen Gesellschaft betrachtet, mit der familja oder der 
                                                 
95 Albanien umfasst 12 Präfekturen und 36 Verwaltungskreise (evt. mit Kantonen und Bezirken zu 

vergleichen) 
96 Elsie, S. 20 (Kanun, 2. Buch, 2. Kapitel, Paragraph 1) 
97 Kaser (1995b), S. 233ff.; Kaser&Baxhaku, S. 274ff. 
98 Voell, S. 155ff. 
99 Bartl, S. 58 
100 Voell, S. 155ff. 
101 Kaser (2001), S. 50; Kaser (1995b), S. 235 
102 Voell, S. 157 
103 Voell, S. 152 Abb. 12 und S. 162 Abb. 14 
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vëllazëri zu vergleichen. Es handelt sich dabei um eine Familie, welche in der Regel ein 
legales Unternehmen betreibt, sei es ein Reisebüro, ein Taxiunternehmen, ein Restaurant, 
einen Nachtclub, eine Speditionsfirma oder ein anderes Kleingewerbe. Dabei werden die 
Unternehmen speziell für kriminelle Aktivitäten geschaffen, oder es handelt sich um 
vorhandene, legale Strukturen, welche zu einem späteren Zeitpunkt für kriminelle 
Aktivitäten benutzt werden104. Bei den Straftaten handelt es sich meistens um Delikte ohne 
Gewaltanwendung, „beliebt“ sind z.B. der Drogenhandel und die Geldwäscherei. 
Vermögenswerte aus Verbrechen werden in den legalen Geldfluss geschleust, das 
Familienunternehmen wird als Einkommensquelle vorgeschoben105. 
 
Familien und Einzelpersonen ethnisch albanischer Herkunft immigrieren seit den 60er 
Jahren in die Schweiz. Grundsätzlich können zwei Einwanderungsbewegungen 
unterschieden werden: In den 60er Jahren kamen albanische Staatsangehörige und Staats-
angehörige des ehem. Jugoslawiens zusammen mit italienischen und anderen Staats-
angehörigen in die Schweiz, weil sie als Arbeitskräfte rekrutiert wurden. Diese Menschen 
haben sich nicht nach aussen abgeschottet, sondern sie sind weitgehend in der Schweiz 
integriert. Bei der Einwanderungswelle der 90er Jahre handelt es sich hingegen um eine 
Flüchtlingsbewegung und nicht mehr um eine Arbeitsmigration. Die Gründe für den 
Zustrom von Flüchtlingen aus den Balkanländern in die Schweiz liegen in den politischen 
Unruhen in Bosnien-Herzegowina (Bosnienkrieg 1992-1995), im Kosovo (Kosovokrieg 
1999, Unruhen bereits vorher) und in Mazedonien (Konflikt 2001)106. Die Flüchtlinge der 
90er Jahre kamen zunächst alleine - meist jüngere, politisch aktive Männer - und holten zu 
einem späteren Zeitpunkt ihre Familienmitglieder im Rahmen des Familiennachzugs in die 
Schweiz. Die familiären und sozialen Strukturen verlagerten sich vom Balkan in die 
Schweiz. Heutzutage wird auch von der so genannten Clan-Struktur gesprochen, dabei 
kann Clan für alle vier der vorgenannten verwandtschaftlichen Strukturen stehen107. Die 
Flüchtlinge der 90er Jahre bildeten eine eher homogene Gruppe mit der damit verbundenen 
Abschottung nach aussen. Heute befinden sich schätzungsweise 170'000 Personen ethnisch 
albanischer Abstammung in der Schweiz. 
 
3.2.2 Kriminelles Netzwerk 
 
Das Netzwerk ist – wie die Bezeichnung schon sagt – grösser als die „kriminelle 
Kleingruppe“. Grundlage dafür ist jedoch auch hier die verwandtschaftliche Dimension. 
Verwendet man die Pyramidendarstellung von Voell, so ist das Netzwerk auf der zweiten, 
dritten oder sogar vierten Ebene anzusiedeln. Innerhalb dieser Struktur gibt es wiederum 
verschiedene Ebenen. Vor ein paar Jahren ging man bei den kriminellen Netzwerken 
ethnischer Albaner von straff geführten pyramideartigen Organisationen aus, mit 
hierarchisch aufgebauter Führungsebene und klaren Machtstrukturen, ähnlich der 
italienischen Mafia. Heute sieht man in den ethnisch-albanischen kriminellen Netzwerken 
eher lockere Organisationen, welche sich durchaus den veränderten Situationen des 
„Marktes“ anpassen und flexibel sind.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Kerngruppe eines kriminellen Netzwerkes aus einem 
Kreis von fünf bis sieben Personen besteht. Diese Kerngruppe gehört in aller Regel 
derselben Familie an, wobei nach meinem Verständnis beim Begriff der Familie von den 
albanischen Termini familja oder vëllazëri auszugehen ist. Die weitere Verwandtschaft ist 

                                                 
104 Vortrag A. Székely, S. 6; Vertraulicher Bericht DAP 2004 
105 BISS 2002, S. 55 
106 Vertraulicher Bericht DAP 2001; Vertraulicher Bericht DAP 2004 
107 Siehe auch Definition für Clan in http://de.wikipedia.org/wiki/Clan 
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dadurch aber nicht ausgeschlossen, der Kerngruppe können sich auch Personen aus der 
gleichen geographischen Region anschliessen. Wichtig ist dabei, dass sich diese Personen 
familiär und kulturell sehr nahe stehen, und dass sie sich gegenseitig hohes Vertrauen 
entgegen bringen. Die Mitglieder der Kerngruppe wohnen in der Schweiz, und ihr 
Aufenthalt hier ist meistens geregelt. Die albanische Diasporagemeinschaft108 in der 
Schweiz ist im Vergleich zu anderen Gemeinschaften seit einigen Jahren sehr stark. Die 
genannten Kerngruppen sind ein Teil davon, sie sind hier etabliert und verfügen über 
Infrastruktureinrichtungen. Mitglieder der Kerngruppe können sich aber auch 
ausnahmsweise im Ausland aufhalten, die Führung erfolgt dabei teilweise vom Drittstaat 
aus109. 
 
Nach der Kerngruppe folgen weitere Hierarchiestufen. Während früher generell von zwei 
bis drei Stufen ausgegangen wurde, wird dies heute etwas offener beschrieben110. Die 
Hierarchie ist flacher als ursprünglich vermutet und sie gleicht einem modernen 
Unternehmen nach westlichem Verständnis. Unternehmerisches Denken und Gewinn-
maximierung stehen im Vordergrund, sind also wichtiger als Hierarchie, detaillierte 
Weisungen und Disziplin. Die deliktische Tätigkeit wird im Durchschnitt während drei bis 
vier Jahren ausgeübt, kürzere und längere Perioden sind möglich. Kurzfristige Geschäfte 
scheiden jedoch aus, dafür werden keine kriminellen Netzwerke benötigt. Diese 
Organisationen halten sowohl den Markt als auch die Strafverfolgungsbehörden im Auge, 
um auf Veränderungen reagieren zu können. Die Gruppe der Ausführenden der Straftaten 
halten sich meistens illegal in der Schweiz auf oder befinden sich in einem laufenden 
Asylverfahren. Sie können der familja oder vëllazëri der Kerngruppe angehören, mit dieser 
durch einen weiteren Verwandtschaftsgrad verbunden sein oder aber aus der gleichen 
geographischen Region stammen111.  
 
Die Rekrutierung der Gruppe der Ausführenden erfolgt durch die Kerngruppe selbst, dem 
Kreis der in der Schweiz lebenden Mitglieder. Die Ausführenden werden auch „Läufer“ 
genannt, was im Bereich des Drogenhandels besonders deutlich wird: Die Mitglieder der 
Kerngruppe halten den Kontakt zu den Lieferanten und den Kunden und beauftragen die 
Läufer nur mit der Auslieferung der Ware an den Kunden. Daher kann der Läufer weder 
bei der Menge noch beim Preis mitbestimmen. Bei der Gruppe der untersten Ebene des 
kriminellen Netzwerkes wurde festgestellt, dass diese Menschen sich ebenfalls (wie die 
Ausführenden oder Läufer) meistens illegal in der Schweiz aufhalten und darüber hinaus 
oft falsche Papiere besitzen. Ihre Aufgaben dürften sich auf gewisse „Handlanger-
Aufgaben“ der Ausführenden beschränken, sie besitzen in aller Regel keine oder nur ganz 
rudimentäre Deutschkenntnisse. Sie kommen entweder alleine oder via Schlepperbanden in 
die Schweiz; die Kerngruppe sorgt dafür, dass ständig eine Reserve dieser Personen 
vorhanden ist. Für ihre illegalen Tätigkeiten verdienen sie wenig Geld, es ist aber davon 
auszugehen, dass die Kerngruppe ihre nächsten Angehörigen in der Heimat finanziell 
unterstützt112. 
 
Ein kriminelles Netzwerk spannt sich über verschiedene Länder. Nach heutigen Erkennt-
nissen geht man vom so genannten Dreikreisemodell aus. Der innere Kreis umfasst die 
Kernländer der Tätigkeit des kriminellen Netzwerkes, hier befinden sich Stützpunkte und 

                                                 
108 Diaspora bezeichnet religiöse oder ethnische Gruppen, die ihre Heimat verlassen haben und über weite 

Teile der Welt zerstreut sind 
109 Vortrag A. Székely, S. 6; BISS 2002, S. 55 
110 Vertraulicher Bericht DAP 2004; BISS 2002, S. 55 
111 Vortrag A. Székely, S. 11 
112 Für Deutschland wurde dies so analysiert: Lemmel, S. 88 
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Verteilzentren. Die albanische Diasporagemeinschaft in diesen Ländern ist gut etabliert 
und zahlenmässig gross. Der innere Kreis umfasst Länder wie die Schweiz, Deutschland, 
Österreich, Belgien, Frankreich und Italien. Der mittlere Kreis umfasst Länder mit einer 
kleineren ethnisch-albanischen Migration, in denen sich aber dennoch wichtige 
Stützpunkte des kriminellen Netzwerkes befinden. Dem mittleren Kreis werden Länder 
wie die Niederlande, Dänemark, Grossbritannien, Norwegen und Schweden zugerechnet. 
Der äussere Kreis umfasst Länder ohne grosse albanische Diasporagemeinschaft, hier 
befinden sich lediglich vereinzelte Stützpunkte. Es handelt sich um Länder mit Depot- und 
Transitfunktion. Sie nehmen einen immer wichtigeren Stellenwert ein. In diesem Kreis 
sind Länder wie Portugal, Spanien, Luxemburg, Griechenland, Tschechien, die Slowakei, 
Ungarn, Polen und Slowenien113.  
 
3.2.3 Kriminelle Organisation 
 
Die Strafbestimmung der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation ist seit dem  
1. August 1994 in Kraft. Beim Begriff der kriminellen Organisation handelt es sich um 
eine rechtlich oder faktisch gebildete feste Struktur. Die Personen haben sich auf Dauer 
zusammengeschlossen, um planmässig und arbeitsteilig vorzugehen. Die Struktur ist 
hierarchisch und autoritär, alle Abläufe folgen festen Regeln. Der Führungsstil ist straff, 
die Mitglieder folgen der Führung mit absoluter Disziplin. Ein Verlassen der Organisation 
ist faktisch nicht möglich. Die Geheimhaltung geht weiter als die „gewöhnliche 
Diskretion“ zwischen Delinquierenden. Der Zweck der kriminellen Organisation beinhaltet 
oft die Teilnahme an legalen Geschäften, dies zur Tarnung der Gruppierung und zur 
Verschleierung der deliktischen Tätigkeiten. Der primäre Zweck liegt aber in der 
Bereicherung durch Vermögenswerte aus Verbrechen oder aus legalen Geschäften, welche 
durch geeignete Delikte ermöglicht werden. Beteiligt ist, wer als ständiger „Insider“ in die 
Organisation eingebunden und in ihrem deliktischen Tätigkeitsfeld aktiv ist114. 
 
Es ist heute davon auszugehen, dass die kriminellen Gruppierungen ethnischer Albaner 
häufig der juristischen Definition der kriminellen Organisation nicht in allen Punkten 
entsprechen, dass sich also Art. 260ter StGB nicht oder nur selten anwenden lässt115. Eine 
Auswertung der Urteile im Bereich kriminelle Organisation zeigt, dass bisher keine 
albanischen Staatsangehörigen auf Grund von Art. 260ter StGB verurteilt worden sind. Ob 
ethnisch albanische Personen mit anderer Nationalität wegen Beteiligung an einer 
kriminellen Organisation verurteilt worden sind, muss dabei offen bleiben, da das 
Bundesamt für Statistik die Verurteilungen nach Ländern und nicht nach Ethnien führt. Es 
ist jedoch nicht davon auszugehen, da auch die neuste Entwicklung der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung die Tendenz bestätigt, dass in diesen Fällen Art. 260ter 
StGB nicht erfüllt sei116. 
 
Die Schweizerische OK-Bestimmung passt hauptsächlich auf Organisationen des 
italienischen Mafia Typs. Ethnisch albanische Gruppierungen sind flexiblere Gebilde, die 
in Bezug auf Mitglieder, Ausdehnung, Dauerhaftigkeit und interne Abläufe nach den 
Gelegenheiten und Rahmenbedingungen operieren. Sie passen sich den veränderten 
Anforderungen rasch an, sei es auf Personal- oder auf Prozessebene. Die Gruppierungen 
sind nach heutigen Erkenntnissen auch nicht auf bestimmte Delikte oder Deliktskategorien 
spezialisiert, sondern sie sind in der Lage, verschiedene Bereiche abzudecken. Bestimmend 

                                                 
113 Vortrag A. Székely, S. 5; Vertraulicher Bericht DAP 2004 
114 Robbi, S. 3ff. 
115 BISS 2001, S. 55 
116 BGE 6S.59/2005, in diesem Fall handelte es sich um Staatsangehörige aus Montenegro. 
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für die Ausübung der Delikte ist einzig der „Markt“, dieser verlangt ein gewisses Schwer-
gewicht, um quasi eine marktdominierende Stellung zu erlangen117. 
 

3.3 Unterschiede zwischen Gruppierungen aus dem Kosovo, Mazedonien 
und Albanien 

 
An dieser Stelle ist es angebracht, die Definition „ethnische Albaner“ einzufügen: Dieser 
Begriff wird zur Bezeichnung der ethnischen im Gegensatz zur nationalen Abstammung 
verwendet. Gruppen ethnischer Albaner stammen aus Albanien selbst, aus Serbien (dem 
Kosovo und Südserbien), Montenegro, Mazedonien und aus Griechenland118. 
 
3.3.1 Kosovo 
 
Kosovo (albanisch Kosova) ist eine Provinz des heutigen Staates Serbien. Gemäss der UN-
Resolution 1244 (aus dem Jahr 1999) bekam der Kosovo den Status eines autonomen 
Territoriums innerhalb der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien und steht seither unter 
UN-Verwaltung119. Bereits 1963 war die Region Kosovo in die autonome Provinz Kosovo 
umgewandelt worden, was zu einer formellen Besserstellung geführt hatte. 1974 hatte der 
Kosovo sogar einen fast gleichwertigen Status wie die Republik Serbien erhalten. Mit dem 
Tod Titos im Jahre 1980 begann jedoch ein neues Kapitel, die Spannungen zwischen der 
albanischen und der serbischen Bevölkerung des Kosovo konnten nicht mehr unter 
Kontrolle gehalten werden, 1981 wurde auf Grund der Studentenunruhen in Pristina der 
Ausnahmezustand verhängt120.  
 
Im Kosovo leben heute rund 90% Albaner, 5% Serben und 5% der übrigen Minderheiten 
(Türken, Bosnier, Kroaten, Roma und weitere). Die ethnisch-albanische Bevölkerung stellt 
also bei Weitem die Mehrheit der gesamten Bevölkerung dar121. 
 
Zwischen dem Ende des 17. und Mitte des 19. Jahrhunderts breiteten sich albanische 
Gebirgsstämme in den Ebenen des heutigen Kosovo aus122. Es handelte sich dabei unter 
anderem um die nordalbanischen Stämme Berisha, Bityçi, Hoti, Krasniqi, Kabashi und 
Mirdita. Sie siedelten nicht geschlossen und besassen nie ein abgegrenztes Stammesgebiet, 
sondern sie waren über weite Teile verstreut123. Das System familja, vëllazëri, kembë, fis 
war nicht mehr in der gleichen pyramideartigen Form vorhanden wie in Albanien selbst. 
Die verschiedenen Familien vermischten sich viel stärker, vor allem der fis hatte nicht 
dieselbe Bedeutung124. Durch die auseinander gesprengte Stammeseinheit spielte im 
Kosovo die territoriale Zugehörigkeit, also die Gemeinschaft des Dorfviertels mëhallë und 
des Dorfes fshat eine wichtigere Rolle als der fis125.  
 
In Hamburg besteht seit Anfangs der 90er Jahre eine ganz spezifische Szene der Kosovo-
Albaner. Die Mitglieder der kriminellen Netzwerke dieser Szene haben sich vor allem im 

                                                 
117 Vertraulicher Bericht DAP 2004 
118 Vertraulicher Bericht DAP 2001 
119 http://de.wikipedia.org/wiki/Kosovo 
120 Malcolm, S. 314ff. 
121 http://de.wikipedia.org/wiki/Kosovo; Lemmel, S. 18 
122 Kaser (1995b), S. 114f. 
123 Kaser (1995b), S. 242ff. 
124 Malcolm S. 15f. 
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Bereich der Einbruchdiebstähle „spezialisiert“. Diese Netzwerke sind offenbar im 
Gegensatz zu den oben erwähnten allgemeinen Ausführungen straffer organisiert als 
andere Netzwerke ethnischer Albaner. Die Szene setzt sich aus Hehlern, „etablierten 
Einbrechern“, „Truppführern“ und „Soldaten“ zusammen. Diese Begriffe stammen von 
den Betroffenen selbst. Die etablierten Einbrecher schicken die Personen der unteren 
Ebenen zum Einbrechen, sie bestimmen dabei die Einbruchsorte und die Einbruchs-
mengen, sie sorgen für Nachschub von Soldaten und übernehmen die finanziellen Belange. 
Die Truppführer sind ebenfalls erfahrene Einbrecher, sie sind zwischen 20 und 25 Jahre 
alt, übernehmen eine Gruppe von zwei bis drei Soldaten und geben ihnen Anweisungen 
über den genauen Ablauf der einzelnen Einbrüche. Ihr Aufenthalt in Deutschland ist 
normalerweise geregelt, sie sind zumindest offiziell als Asylsuchende im Land. Die 
unterste Ebene bilden die Soldaten. Ihr Aufenthalt ist nicht geregelt, sie kommen via 
Schlepperbanden illegal nach Deutschland. Sie bilden die Gruppen von zwei bis drei 
Personen, welche unter der Regie der Truppführer die Einbrüche ausführen126. 
 
3.3.2 Mazedonien 
 
Mazedonien grenzt an Serbien (teilweise an den Kosovo), Bulgarien, Griechenland und 
Albanien. Die Bevölkerung setzt sich wie folgt zusammen: 64% Slawen, 25% Albaner, 
11% Türken, Roma, Serben, Bosnier, Walachen und sonstige. Die ethnisch-albanische 
Bevölkerung Mazedoniens stellt mit einem Viertel der Gesamtbevölkerung die grösste 
Minderheit innerhalb des Landes dar. Sie lebt vor allem im Westen und Süden des Landes, 
in und um die Städte Prilep, Bitola, Gostivar und Kicevo127. 
 
Zwischen dem Ende des 17. und Mitte des 19. Jahrhunderts breiteten sich albanische 
Gebirgsstämme nicht nur im heutigen Kosovo, sondern auch in Mazedonien aus128. Ganz 
im Westen Mazedoniens konnten sich die Familienstrukturen Nordalbaniens behaupten, 
die patrilinearen Abstammungsgruppen sind hier auch heute noch prägend, die Menschen 
leben in Hausgemeinschaften zusammen, die Ehre ist ein zentraler Begriff. In den offenen 
Ebenen Mazedoniens sind die komplexen Haushalte nach nordalbanischem Muster immer 
mehr verschwunden, die albanischen Familien breiteten sich aus und lebten zusammen mit 
türkischen und walachischen Familien auf dem selben Territorium129. Es ist festzustellen, 
dass sich die ethnisch-albanische Bevölkerung immer mehr von den nordalbanischen 
Stammesstrukturen löste, je weiter sie sich im Osten Mazedoniens ansiedelte. 
 
Ein Fallbeispiel stellt den modus operandi eines kriminellen Netzwerkes ethnisch-
albanischer Mazedonier wie folgt dar: Die Kerngruppe bestand aus acht Mitgliedern der 
gleichen Familie. Der Chef der Gruppe leitete von Mazedonien aus das kriminelle 
Netzwerk, welches sich über Mazedonien, Albanien, Österreich und die Türkei erstreckte 
und organisierte Drogentransporte aus Mazedonien in die Schweiz. Die Depots befanden 
sich dabei in Albanien und Österreich, von dort konnte ständig Nachschub geleistet 
werden. In der Schweiz diente ein Restaurant als Bunker für die Drogen, der 
Restaurantbesitzer war ebenfalls ein Mitglied der Kerngruppe. Weitere Mitglieder der 
Familie hielten sich illegal in der Schweiz auf. Der Verkauf der Drogen fand mehrheitlich 
im Kanton Zürich statt, es gab jedoch Bezüge zu weiteren Kantonen. Die Geldlieferungen 
erfolgten jeweils per Kurier im Flugzeug zurück nach Mazedonien130. 
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3.3.3 Albanien 
 
An dieser Stelle wird vollumfänglich auf die Ausführungen unter Punkt 3.2.2 verwiesen, es 
ist davon auszugehen, dass die kriminellen Netzwerke ethnischer Albaner aus Albanien so 
aufgebaut sind, wie oben dargestellt. 
 
3.3.4 Gemischte Gruppierungen 
 
Nach eigenen Erfahrungen beim Untersuchen von Betäubungsmitteldelikten setzen sich 
die Banden in der Regel aus ethnischen Albanern verschiedener Nationalitäten zusammen. 
Zwei Untersuchungsverfahren des Statthalteramtes Liestal131 illustrieren diese Fest-
stellung: Beim ersten Fall waren Personen aus Albanien, dem Kosovo, Mazedonien und 
der Schweiz beteiligt, wobei bei den Personen aus Albanien zwei junge Männer einen 
geregelten Aufenthalt in Italien hatten. Beim zweiten Fall waren Personen aus Albanien, 
dem Kosovo, der Türkei und Bulgarien beteiligt, wobei bei den Personen aus Albanien 
wiederum mindestens zwei junge Männer einen geregelten Aufenthalt in Italien hatten. Bei 
den Ausführenden und den Gruppen der untersten Ebene handelte es sich um junge 
Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren, bei den Kerngruppen handelte es sich um Männer 
und Frauen im Alter von 30 bis 50 Jahren132.  
 
Eine Anfrage bei der Drogenfahndung der Polizei Basel-Landschaft hat ergeben, dass die 
kriminellen Netzwerke ethnischer Albaner in den letzten Jahren nur in seltenen Fällen 
ausschliesslich aus albanischen Staatsangehörigen zusammengesetzt waren, in den meisten 
Fällen wirkten ethnische Albaner verschiedener Nationalitäten sowie weitere Personen mit. 
Gruppierungen, welche nur aus Kosovo-Albanern oder nur aus ethnisch-albanischen 
Mazedoniern bestanden hätten, sind bis jetzt im Kanton Basel-Landschaft nicht in 
Erscheinung getreten. Es sei vermehrt damit zu rechnen, dass sich die kriminellen 
Netzwerke über die Grenzen verschiedener Ethnien oder Nationalitäten ausbreiten. Zum 
gleichen Resultat kommt der neuste OK- und WK-Lagebericht 2006 für Südosteuropa, 
erstellt von der Europäischen Kommission und dem Europarat. Der Stereotyp von mono-
ethnischen und auf eine Familie konzentrierte kriminellen Gruppierungen werde immer 
mehr überholt, auch seien die Gruppierungen nicht mehr auf eine Deliktskategorie 
spezialisiert133. 
 

4 Die Delikte 

4.1 Drogenhandel 
 
Gemäss Tabelle des Bundesamtes für Statistik betreffend Verurteilungen von Personen mit 
albanischer Staatsangehörigkeit werden Albaner in der Schweiz seit 1992 regelmässig 
wegen Widerhandlungen gegen das BetmG verurteilt. Im Jahre 1992 waren es 74 
verurteilte Personen, dann nahm die Anzahl ständig zu, bis im Jahre 1999 total 657 
albanische Staatsangehörige wegen BetmG-Widerhandlungen verurteilt wurden. Danach 
nahm die Anzahl ab und seit dem Jahre 2004 wieder zu. Im Jahre 2005 waren es 231 
Personen mit albanischer Staatsangehörigkeit, aus dem Jahre 2006 liegen noch keine 
Zahlen vor. 
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132 Strafuntersuchungsakten 010 03 774 und 010 04 3310 des Statthalteramtes Liestal 
133 Situation Report on Organised and Economic Crime in South-eastern Europe, S. 114 
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Der Heroinmarkt in der Schweiz wird seit einigen Jahren von ethnisch-albanischen 
Händlern beherrscht134. Die Gruppierungen aus Albanien, dem Kosovo und Mazedonien 
konnten zu dem Zeitpunkt in die Schweizer Szene eindringen resp. den Schweizer Markt 
übernehmen, als ihre Vorgänger mehr und mehr selbst dem Drogenkonsum verfielen. Der 
Heroinmarkt wurde zuvor von türkischen Händlern beherrscht, diese begannen teilweise 
selbst zu konsumieren und mussten daher ihre führende Rolle abgeben. Die Drogensucht 
erweist sich in dem Sinne als die effizienteste Waffe bei der Zerschlagung von kriminellen 
Netzwerken135. In der Schweiz ist belegt, dass Personen aus Albanien und dem Kosovo 
ganz selten wegen Drogenkonsums verzeigt werden, bei den Personen aus Mazedonien 
kann hingegen eine Zunahme beobachtet werden136. In gewissen Ländern Europas sollen 
heute kriminelle Netzwerke ethnischer Albaner bis zu 80% des gesamten Heroinmarktes 
beanspruchen137. 
 
Der Rohstoff Opium wird hauptsächlich in vier Regionen der Welt angebaut: Südwest- und 
Südostasien, Kolumbien und Mexiko. Die grösste Quelle liegt dabei in Südwestasien und 
zwar in Afghanistan. Das in Afghanistan produzierte Heroin gelangt grösstenteils über die 
so genannte Balkanroute nach Westeuropa. Die Balkanroute besteht aus drei Subrouten: 
die südliche Route geht über Iran, die Türkei, Griechenland, Albanien nach Italien und 
weiter Richtung Westen; die mittlere Route geht über Iran, die Türkei, Bulgarien, 
Mazedonien, Serbien (Kosovo), Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien nach Italien 
oder Österreich und weiter Richtung Westen; die nördliche Route geht über Iran, die 
Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn nach Österreich oder Tschechien oder Polen und 
weiter Richtung Westen138. Die Ware wird mittels Lastwagen, Bussen und Privatautos 
transportiert. Gemäss dem OK- und WK-Lagebericht 2006 für Südosteuropa gilt Albanien 
als eines der wichtigsten Transitländer überhaupt, kriminelle Netzwerke ethnischer 
Albaner spielen eine Schlüsselrolle, was das Verteilen des Heroins in Europa anbetrifft139.  
 
Obwohl der Kokainmarkt in der Schweiz zurzeit immer noch von Gruppierungen aus 
Südamerika, der Karibik und Westafrika kontrolliert wird, spielen auch hier ethnisch-
albanische Gruppierungen eine Rolle. Das Kokain gelangt von Kolumbien, Peru, Panama, 
Mexiko und weiteren Ländern via Luftweg oder Postsendungen nach Albanien (betreffend 
Kosovo und Mazedonien liegen keine Informationen vor). Von dort wird es hauptsächlich 
nach Italien und Griechenland verkauft. Der albanische Kokainmarkt wird in Europa 
zurzeit im Vergleich zum Heroinmarkt noch als bedeutungslos bezeichnet140. Die Tendenz 
ist jedoch zunehmend141. In der Schweiz wurde bereits 2001 darauf hingewiesen, dass sich 
ethnisch-albanische Gruppierungen auch im Kokainmarkt etablieren142. 
 
Albanien ist das einzige Land in Südosteuropa, welches selbst Cannabis produziert, dies in 
Form von Haschisch, Haschischöl und Marihuana. Die Anbaugebiete befinden sich in 
Shkodër (Norden), Vlorë und Fier (Süden). Cannabis wird vor allem nach Griechenland 
und Italien verkauft, teilweise auch auf dem Balkan selbst: Kosovo, Montenegro und 

                                                 
134 BISS 2005, S. 57; BISS 2004, S. 52; BISS 2003, S. 55 
135 Besozzi, S. 97 
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137 2005 EU Organised Crime Report, Public version, S. 11 
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139 Situation Report on Organised and Economic Crime in South-eastern Europe, S. 29 
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Mazedonien. Die Hauptroute nach Italien ist der Seeweg, vor allem mit kleinen Schnell-
booten und auf den offiziellen Fähren143.  
 
Bezüglich Drogenhandels mit synthetischen Drogen ist (noch) kein Zusammenhang mit 
ethnisch-albanischen Gruppierungen ersichtlich. Dieser Markt wird von anderen 
Gruppierungen beherrscht, welche nicht mit südosteuropäischen Staaten in Verbindung 
gebracht werden. Die ethnisch-albanischen Gruppierungen kennen sich in dieser Sparte 
offenbar noch nicht aus144.  
 
Kriminelle Netzwerke ethnischer Albaner, welche hauptsächlich im Drogenhandel tätig 
sind, setzen sich wie bereits erwähnt aus einer Kerngruppe von Familienmitgliedern 
zusammen. Zudem werden intensive Kontakte zu türkischen, italienischen und 
montenegrinischen Gruppierungen gepflegt. Albanien selbst beobachtet zurzeit 20 
Gruppierungen, welche im Bereich der organisierten Kriminalität anzusiedeln sind, und 
welche je aus bis zu 20 Personen bestehen. Dabei geht es um sämtliche Handlungsabläufe 
wie Anbau (bei Cannabis), Ankauf, Weiterverarbeitung (Mischen, Abpacken), Transport, 
Verteilen und Geldkurierdienst145. In den Jahren 2004 und 2005 sollen konkret im Kosovo 
verschiedene Gruppierungen überwacht worden sein, wobei in 20 Fällen erfolgreich 
ermittelt und total 550 Kilogramm Heroin beschlagnahmt werden konnte146.  
 
Bei einer Drogenhändlergruppierung, welche im Jahre 2003 im Kanton Basel-Landschaft 
Heroin verkauft hat, konnte folgender modus operandi ermittelt werden: Die Steuerung des 
Drogenimports erfolgte aus dem Ausland (Albanien), der Lieferant hielt sich in Italien auf 
und stand in ständigem Kontakt mit dem Gebietsverantwortlichen (Chef der Bande) im 
Kanton Basel-Landschaft. Der Transport erfolgte durch einen Kurierfahrer, welcher das 
Ziel und die Zeit der Übergabe kannte. Der Lieferant meldete dem Gebietschef die 
Abfahrts- und die ungefähre Ankunftszeit des Kuriers. Die Übergabe fand beim Bunker im 
Kanton Basel-Stadt statt, wo der Kurier mit einem Lieferwagen in den Hinterhof der 
Liegenschaft fuhr. Der Gebietschef meldete dem Lieferanten im Ausland die Ankunft des 
Kuriers, wobei er für die Gespräche mit dem Lieferanten immer ein anderes Mobiltelefon 
verwendete als für die übrigen Geschäfte. Ein Läufer nahm die Ware entgegen, ohne 
grossen Kontakt zum Kurier zu pflegen. Es erfolgte nie der direkte Austausch Heroin 
gegen Geld.  
 
Nach Ankunft der Ware kam der Gebietschef dazu und verteilte die Ware an seine Läufer. 
Die Läufer hatten ihre festen „Arbeitsorte“. Sie verkauften das Heroin in grösseren 
Portionen an drogenabhängige Schweizerinnen und Schweizer, welche das Heroin 
ihrerseits weiterverdealten, oder sie verkauften es direkt in kleineren Portionen an die 
drogenabhängigen Endabnehmer. Die Verkaufsorte befanden sich in der Nähe von 
Waldstücken, aber nicht weit weg von Tramhaltestellen. Der Erlös aus dem Drogenverkauf 
wurde jeweils von weiteren Läufern eingesammelt und in eine Wohnung im Kanton 
Solothurn gebracht. Von dort wurde das Geld via Kurier nach Albanien transportiert. 
Wurden Läufer von der Polizei verhaftet (Zufallsverhaftungen), organisierte der Gebiets-
chef via ein weiteres Bandenmitglied aus dem Kanton Luzern die Rekrutierung neuer 
Läufer aus Albanien und Italien (Albaner mit italienischer Aufenthaltsbewilligung). Die 
Person aus dem Kanton Luzern kontaktierte eine weitere Person in Albanien, welche die 
neuen Läufer gegen Überweisung eines bestimmten Geldbetrages für die Reise via 
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Western Union „losschickte“. Die Läufer waren zum Teil ganz neu im Drogengeschäft, 
andere hatten bereits ihre Erfahrungen gesammelt, sie waren im Alter von 20 bis 25 Jahren. 
Die Wohnungen im Kanton Basel-Stadt und im Kanton Solothurn wurden von Personen 
ethnisch-albanischer Abstammung gemietet, welche in der Schweiz über eine Nieder-
lassungsbewilligung verfügten147. 
 
Drogenhändlergruppierungen stehen zwar in Kontakt zu anderen Drogenhändler-
gruppierungen, arbeiten aber auf „eigene Rechnung“ und haben ihr Einzugsgebiet. Sie 
streiten nicht untereinander über diese Gebiete, sondern es bestehen gewisse Abkommen. 
Es gibt eine Tendenz, dass die verschiedenen Gruppierungen ihr Territorium klar 
eingrenzen, um zu verhindern, dass die Konkurrenz im gleichen Einzugsgebiet Drogen 
verkauft. Kommt es dennoch zu Streitigkeiten, werden die Differenzen mittels Vereinba-
rungen beseitigt und man einigt sich darauf, vor allem die polizeiliche Intervention zu 
verhindern. An dieser Stelle kann die Frage aufgeworfen werden, ob diese Abkommen evt. 
mit der albanischen besa in Verbindung gebracht werden können. 
 

4.2 Menschenhandel 
 
Seit dem 1. Dezember 2006 ist in der Schweiz die neue Strafbestimmung des Menschen-
handels in Kraft. Art. 182 Abs. 1 StGB lautet wie folgt: 
„Wer als Anbieter, Vermittler oder Abnehmer mit einem Menschen Handel treibt zum 
Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung seiner Arbeitskraft oder zwecks 
Entnahme eines Körperorgans, wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. Das 
Anwerben eines Menschen zu diesen Zwecken ist dem Handel gleichgestellt.“ 
 
Bis Ende November 2006 war Menschenhandel in der Schweiz nur dann als solcher 
strafbar, wenn es um sexuelle Ausbeutung ging, andere Formen von Menschenhandel 
wurden in diesem Artikel nicht erfasst. Die Strafbestimmung war früher bei den Delikten 
gegen die sexuelle Integrität angesiedelt und ist heute ein Delikt gegen die Freiheit. 
Gemäss Tabelle des Bundesamtes für Statistik wurden keine Personen mit albanischer 
Staatsangehörigkeit wegen Art. 196 StGB, der alten Menschenhandel-Strafbestimmung, 
verurteilt. Dabei muss offen bleiben, ob ethnische Albaner aus dem Kosovo oder 
Mazedonien gemäss Art. 196 StGB verurteilt wurden. 
 
Im Jahre 2001 wurde der Menschenhandel auf dem Balkan als relativ neues Phänomen 
bekannt148. Früher lag das Rotlichtmilieu meistens in den Händen lokaler Staats-
angehöriger, heute wird es von organisierten kriminellen Gruppierungen beherrscht, wobei 
ethnisch-albanische Gruppierungen eine wichtige Rolle spielen. Die aktivsten kriminellen 
Gruppierungen im Bereich Menschenhandel stammen nach wie vor aus Russland, der 
Ukraine, Bulgarien, Rumänien, Litauen und Moldawien. Diese arbeiten jedoch eng mit 
kriminellen Netzwerken aus Albanien, dem Kosovo und Mazedonien zusammen149. Auf 
Grund der Analyse betreffend Herkunft von Opfern und Tätern hat die UNO insbesondere 
Albanien zum „very high level“-Land erklärt (höchste von fünf Stufen)150. War es zunächst 
als Transitland bekannt, kommen heute die Opfer aus dem Land selbst.  
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Die Opfer werden im Land ausgewählt und durch physische Gewalt oder psychischen 
Druck, Freiheitsberaubung, Täuschung oder falsche Informationen aus dem Land gelockt. 
Bei der Täuschung und den falschen Informationen gegenüber Frauen stehen Arbeitsstellen 
als Babysitter, Model, Tänzerin, Kellnerin, etc. im Vordergrund, die Informationen werden 
im Internet oder in Zeitungen verbreitet, die Opfer melden sich und gelangen so in die 
Hände der Menschenhandel-Gruppierungen. Der Transport der Opfer erfolgt via 
Transitländer in die Zielländer. Dabei werden Grenzkontrollen umgangen, falsche Papiere 
vorgewiesen oder korrupte Zollbeamte „geschmiert“151. Bei den Opfern handelt es sich 
mehrheitlich um Frauen und Kinder, wobei es auch männliche Opfer gibt. In Südosteuropa 
geht es bei 86% aller Fälle von Menschenhandel um sexuelle Ausbeutung, bei 14% um die 
Ausbeutung der Arbeitskraft152. In den Zielländern werden den Opfern die Papiere 
abgenommen und sie geraten in eine starke finanzielle Abhängigkeit, weil die Täter von 
den Opfern sämtliche Reise- und Vermittlungskosten zurück verlangen. Zum Teil wird der 
Wille der Opfer durch physische und sexuelle Gewalt, Isolation und Drogenabhängigkeit 
„gebrochen“153. Als Zielländer in Westeuropa werden zurzeit vor allem Grossbritannien, 
Frankreich, Belgien, Norwegen, Deutschland und die Niederlande genannt, während 
Griechenland und Italien als Transitländer gelten154. Die vom Drogenhandel bekannte 
Balkanroute gilt hier als Transitweg zwischen Albanien (und dem Kosovo und 
Mazedonien) und den Zielländern155. 
 
Im Jahre 2003 meldete Albanien, dass die Regierung 24 im Menschenhandel involvierte 
kriminelle Gruppierungen verfolge, ohne die Anzahl Täter und Opfer zu nennen. Im Jahre 
2004 konnten 13 kriminelle Netzwerke zerschlagen werden, es wurden 83 Opfer und 126 
Täter bekannt. Für das Jahr 2005 liegen unterschiedliche Zahlen vor, welche stark 
variieren. Die Generalstaatsanwaltschaft in Tirana meldete 409 Opfer und 439 Täter156. 
Weitere Studien haben ergeben, dass die albanischen Opfer die Täter meistens persönlich 
kennen, und dass die Kerngruppen der kriminellen Gruppierungen aus drei bis fünf 
Personen bestehen. Ein Opfer erhält in der Regel eine Person, welche ursprünglich mit 
dem Opfer oder dessen Familie befreundet war, als „Beschützer“. Der Beschützer leitet 
nun den konkreten Fall dieses Opfers157. In diesen Fällen spielt evt. die mik-Beziehung 
zwischen den Beteiligten eine Rolle, für einen mik macht man alles. Dies gilt auch für die 
Fälle, wo sich das Opfer zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung oder Ausbeutung der 
Arbeitskraft in den Händen einer bestimmten Person befindet und zusätzlich einen mik 
erhält, mit welchem es das Haus verlassen darf158. 
 
Die internationale Präsenz auf dem Balkan in den 90er Jahren hat dazu beigetragen, dass 
vor allem im Kosovo die Nachfrage im Sexgewerbe gestiegen ist und sich die kriminellen 
Netzwerke spontan diesem Markt angepasst haben159. Bereits im Jahre 2003 wurden im 
Kosovo 83 (meist minderjährige) kosovo-albanische Opfer identifiziert, im Jahre 2004 
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total 48 Opfer, wobei diese aus dem Kosovo selbst, aus Albanien oder aus Moldawien 
stammten. Im Jahre 2005 wurden von der UNMIK 95 Fälle von Menschenhandel 
gemeldet, 90 Täter wurden verurteilt und weitere 34 Verdächtige verhaftet. Bei den 
meisten Tätern handelte es sich um ethnische Albaner verschiedener Nationalitäten160. 
 
Mazedonien meldet einerseits, dass jährlich 2000 bis 4000 Opfer von Menschenhandel 
durch Mazedonien als Transitland geschleust werden, andererseits wurden jedoch für das 
Jahr 2004 nur 21 Fälle mit 13 involvierten kriminellen Netzwerken und 52 Tätern, für das 
Jahr 2005 wurden sogar nur 12 Fälle und 40 Täter angegeben161. 
 
Menschenhandel ist sehr schwierig aufzudecken. Es handelt sich dabei meistens um 
„Untergrundkriminalität“, welche oft Hand in Hand mit anderen Delikten einhergeht. 
Während die weiteren Delikte einfacher aufzudecken sind, bleibt der Menschenhandel 
unerkannt. Die Opfer schweigen, weil sie selbst zu Tätern werden, oder weil sie 
Repressalien gegenüber ihren Familien fürchten müssen. Auf Grund der oben erwähnten 
Vorgehensweise ist es zwingend, dass ganze kriminelle Netzwerke hinter diesen Delikten 
stehen162. 
 

4.3 Menschenschmuggel 
 
Menschenschmuggel ist im Schweizerischen Strafrecht kein Tatbestand als solcher, es 
handelt sich dabei um ANAG-Widerhandlungen. Art. 23 Abs. 2 ANAG stellt den so 
genannten Schleppertatbestand dar. Menschenschmuggel kann aber auch bei anderen 
ANAG-Widerhandlungen bejaht werden. Gemäss Tabelle des Bundesamtes für Statistik 
betreffend Verurteilungen von Personen mit albanischer Staatsangehörigkeit werden 
Albaner in der Schweiz seit 1984 wegen Widerhandlungen gegen das ANAG verurteilt. 
Waren es im Jahre 1984 bis 1990 jeweils zwischen 1 und 17 verurteilten Personen pro 
Jahr, nahm die Anzahl der Verurteilungen ständig zu bis im Jahr 1994 die Höchstzahl 
erreicht wurde und total 1547 albanische Staatsangehörige wegen ANAG-
Widerhandlungen verurteilt wurden. Danach nahm die Anzahl wieder ab und im Jahre 
2005 waren es noch 331 Personen mit albanischer Staatsangehörigkeit und einem ANAG-
Urteil. In dieser Statistik wird nicht unterschieden, nach welchem Artikel und welchem 
Absatz des ANAG eine Person verurteilt wurde. Die Verurteilten können folglich 
Schmuggler oder Geschmuggelte sein. 
 
Menschenschmuggel bedeutet illegaler Transport von Menschen gegen Bezahlung in ein in 
unseren Fällen meist westeuropäisches Land, ohne dass die geschmuggelte Person dabei 
weitergehende Verpflichtungen gegenüber den Schmugglern (auch Schleuser und 
Schlepper genannt) eingeht163. Beim Menschenschmuggel geht es in erster Linie um die 
illegale Grenzüberschreitung von Personen, welche auf legalem Weg nicht oder nur unter 
erschwerten Bedingungen in ein anderes Land einreisen könnten. Eine sexuelle oder 
andere Ausbeutung wird dabei nicht vorausgesetzt, die einzige Ausbeutung gegenüber den 
Geschleppten ist finanzieller Art, wenn für das Schleppen massiv übersetzte Preise 
verlangt werden. Anders als der Menschenhandel verursacht der Menschenschmuggel 
daher auf den ersten Blick keine Opfer. Allerdings verletzt er doch zwei wichtige 
Prinzipien des Völkerrechts: Die Souveränität der Staaten und die Menschenrechte der 
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Geschmuggelten, die der Willkür der Schmuggler während der Reise hilflos ausgesetzt 
sind164. Zudem treten Menschenhandel und Menschenschmuggel auch kombiniert auf und 
fliessen ineinander über. So wird z.B. der Preis für die Schleusung genutzt, um die 
geschmuggelte Person in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen165. 
 
Familienbeziehungen spielen beim Menschenschmuggel ohne Bereicherungsabsicht die 
wichtigste Rolle. Die Verwandten holen die Geschleppten auf der einen oder anderen Seite 
der Grenze ab und bringen sie zu sich oder zu weiteren Verwandten166. Beim Menschen-
schmuggel mit Bereicherungsabsicht spielen Familienbeziehungen und / oder kriminelle 
Netzwerke eine Rolle. Bei den kriminellen Netzwerken geht man davon aus, dass diese 
sich im Bereich Menschenhandel und Menschenschmuggel betätigen, oder aber dass 
Gruppierungen, welche sich früher auf Menschenhandel konzentrierten, heute eher im 
Menschenschmuggel tätig sind. Zielländer in Westeuropa sind diejenigen, welche 
Arbeitsplätze bieten, politische und soziale Stabilität aufweisen und – das wichtigste – eine 
gut etablierte und zahlenmässig grosse ethnisch-albanische Diasporagemeinschaft 
aufweisen167. Die Schweiz erfüllt diese Voraussetzungen und gilt daher als beliebtes 
Zielland.  
 
Die Kosten für einen Transfer werden durch Nationalität, persönliches Vermögen, Risiko 
der Reise, Grad an Professionalität der Schlepperbande und Zielland bestimmt. 
Geschmuggelte Personen aus Albanien zahlen zwischen 300 und 3’000 Euro, 
geschmuggelte Personen aus Mazedonien zwischen 600 und 800 Euro. Aus dem Kosovo 
liegen keine konkreten Zahlen vor168. In Albanien wurden im Jahre 2003 85 Fälle von 
Menschenschmuggel gemeldet, im Jahre 2004 280 Fälle mit 516 Beteiligten und im Jahre 
2005 123 Fälle mit 259 Beteiligten und 13 organisierten kriminellen Netzwerken. Aus dem 
Kosovo liegen für das Jahr 2005 lediglich 105 Fälle vor, obwohl man davon ausgeht, dass 
es mehrere tausend Fälle waren. Mazedonien meldete 35 Fälle von Menschenschmuggel 
mit 61 Beteiligten, wobei zwei Fälle als organisierte Kriminalität deklariert wurden169.  
 
Die ethnisch-albanischen kriminellen Netzwerke im Bereich des Menschenschmuggels 
schleppten die Menschen früher mit Schiffen von Albanien nach Otranto (Italien), von dort 
mit Fahrzeugen durch Italien nach Triest, anschliessend weiter nach Mailand und von der 
norditalienischen Metropole mit in der Schweiz niedergelassenen Schmugglern in 
Transportwagen nach Lugano170. Hunderte von Booten mit Zehntausenden von illegalen 
Migranten wurden in der Folge in Italien gestoppt und nach Albanien zurück geschickt, der 
Seeweg wurde somit für Albanien geschlossen. Heute gilt auch im Bereich des Menschen-
schmuggels die Balkanroute als wichtigster Transferweg zwischen Südosteuropa und 
Westeuropa171. Gemäss Europol kommen auf diesem Weg jedes Jahr ca. 500'000 illegale 
Einwanderer in den Westen172. Albanien, Kosovo und Mazedonien gelten dabei als 
Ursprungsländer der illegalen Migration aber auch als Transferländer.  
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Im Bereich des Menschenschmuggels aus Albanien, dem Kosovo und Mazedonien spielen 
meines Erachtens die familiären Netzwerke und die Pyramidenstruktur familja → vëllazëri 
→ kembë → fis eine entscheidende Rolle. Die familiären Strukturen und die kriminellen 
Netzwerke gehen dabei ineinander über. 
 

4.4 Geldwäscherei 
 
Der Straftatbestand der Geldwäscherei wurde in der Schweiz 1990 eingeführt. Gemäss 
Tabelle des Bundesamtes für Statistik betreffend Verurteilungen von Personen mit 
albanischer Staatsangehörigkeit wurden 1994 erstmals vier albanische Staatsangehörige 
wegen Geldwäscherei verurteilt. In den folgenden Jahren waren es immer zwischen einer 
und vier verurteilten Personen, 1998 kletterte die Anzahl dann auf 17 Personen und 1999 
sogar auf 31 Personen. Danach nahm die Zahl wieder ab, und im Jahre 2005 waren es noch 
19 Personen mit albanischer Staatsangehörigkeit und einem Urteil wegen Geldwäscherei. 
 
Geldwäscherei ist in vielen Fällen das zwingende Anschlussdelikt. Kriminelle Netzwerke, 
welche sich im Drogenhandel, Menschenhandel, Menschenschmuggel oder anderen 
Delikten betätigen, werden ihre Einkünfte aus den illegalen Geschäften früher oder später 
in den legalen Geldfluss einspeisen wollen. In über 80 Prozent der Urteile werden 
Betäubungsmitteldelikte als Vortat zur Geldwäscherei verzeichnet173. Albanische 
Staatsangehörige investieren das Geld aus kriminellen Geschäften in Albanien selbst, in 
anderen südosteuropäischen Ländern, selten in Westeuropa. In Westeuropa werden die 
Investitionen durch Familienangehörige getätigt, welche sich in diesen Ländern nieder-
gelassen haben. Auch hier spielt die Stärke und Grösse der ethnisch-albanischen Diaspora-
gemeinschaft eine wichtige Rolle. In Bezug auf Albanien gehen verschiedene Studien 
davon aus, dass 50 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus Geldwäscherei hervorgeht. Das 
Geld soll aus Drogenhandel, Menschenhandel, Prostitution, Schmuggel, Steuer-
hinterziehung und Korruption herrühren. Albanien verfolgt Geldwäscherei nur am Rande. 
Im Jahre 2003 wurden zwei Fälle gemeldet, im Jahre 2004 sechs Fälle und im Jahre 2005 
vier Fälle174. Aus dem Kosovo liegen keine Zahlen vor, und Mazedonien meldete für das 
Jahr 2003 einen Fall, für das Jahr 2004 keinen Fall und für das Jahr 2005 wieder einen 
Fall175.  
 
Ein Fallbeispiel illustriert den modus operandi eines kriminellen Netzwerkes im Bereich 
der Geldwäscherei wie folgt: Das kriminelle Netzwerk der kosovo-albanischen Familie S. 
bestand ausschliesslich aus Familienmitgliedern. Die Familie war Betreiberin eines 
Reisebüros, was in casu eine Doppelfunktion hatte. Einerseits wurden legale Tätigkeiten 
im Bereich der Reisebranche betrieben, andererseits wurde das Reisebüro als Deckmantel 
für illegale Geldtransfers und Geldwäschereiaktivitäten benutzt. Es wurden zwei separate 
Buchhaltungen geführt, gewisse Dokumente wurden in einem Versteck im Keller gelagert, 
viele Belege aus früheren Jahren wurden vernichtet. Ein ganzes Partnernetz von 
Reisebüroniederlassungen in Albanien, im Kosovo und in Mazedonien wurde aufgebaut. 
Über diese Niederlassungen liefen alle Geldüberweisungen an die Empfänger in 
verschiedenen Ländern. Die Gelder hatten ihren Ursprung im Drogenhandel, welcher in 
der Schweiz verübt wurde. Die meisten kriminellen Aktivitäten fanden in einem Kanton 

                                                 
173 BISS 2003, S. 64 
174 Situation Report on Organised and Economic Crime in South-eastern Europe, S. 79 
175 Situation Report on Organised and Economic Crime in South-eastern Europe, S. 112 und 119 
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statt, aber es bestanden diverse Bezüge zu verschiedenen Strafverfahren in anderen 
Kantonen176.  
 

4.5 Korruption 
 
Nach der Zeit des Kommunismus wurden in Albanien so genannte „Pyramiden-
gesellschaften“ gegründet, welche zum festen Bestandteil der albanischen Wirtschaft 
gehörten. Diese Gesellschaften warben bei der Bevölkerung um Investoren und 
versprachen monatliche Renditen von acht bis 25 Prozent. Als Mindesteinlage pro Monat 
wurden 50'000 Lek (albanische Währung), 500 DM oder 500 USD verlangt. Viele 
Menschen verkauften ihre Wohnungen und weiteren Besitz, um in die Pyramiden-
gesellschaften investieren zu können. Die Unternehmen benutzten das Geld der Investoren, 
um die Zinsen auf die bereits existierenden Einlagen zu bezahlen. Pyramidengesellschaften 
versprachen Investitionen in alle möglichen Zwecke, brauchten es jedoch für ihre eigenen 
Unternehmungen. Sobald Investoren Geld in die Firma gesteckt hatten, mussten wieder 
neue Investoren gesucht werden, damit die Zinsen weiterhin bezahlt werden konnten. 
Irgendwann gab es keine neuen Investoren mehr, und die Firmen fielen zwangsläufig alle 
in sich zusammen. Die ersten Firmen gingen bereits 1992 Pleite, aber das schreckte die 
albanische Bevölkerung noch nicht ab, noch mehr Investitionen zu tätigen. 1995 kamen 
weitere Konkurse, die Firmen hinterliessen Schulden in Millionenhöhe. Schlimm wurde 
die Lage 1996 und 1997, als riesige Pyramidengesellschaften zusammenbrachen und in 
Albanien eine Wirtschaftskrise und danach eine Phase der Anarchie auslösten. Dies war 
denn auch das Ende der albanischen Pyramidengesellschaften. Bis heute nicht 
abschliessend beantwortet bleibt dabei die Frage, bis zu welchem Grad diese Pyramiden-
gesellschaften für kriminelle Organisationen internationalen Zuschnitts als Geldwäscherei-
Instrumente dienten. 
 
Die Schilderung der Pyramidengesellschaften macht deutlich, dass es in Albanien 
schwierig ist, von Phänomenen wie Geldwäscherei und Korruption wegzukommen. Es 
braucht ein neues Denken in allen Schichten der Gesellschaft. Die albanische Wirtschaft 
muss von Grund auf erneuert werden. Die kriminellen Netzwerke sind stark und haben 
Verbindungen bis in die obersten Schichten der Regierung und in die Schlüsselbereiche der 
Wirtschaft177. Die kriminellen Akteure bekleiden in der Regel selbst kein politisches Amt, 
stehen aber an der Spitze eines Beziehungsgeflechts von verschiedenen Personen, welche 
wiederum teilweise in der Polizei, in Sicherheitsfirmen, Zollbehörden, paramilitärischen 
Organisationen, Parteien und Medien verankert sind. Es ist schwierig zu sagen, wo 
politische Instanzen aufhören und wo mafiöse Strukturen anfangen178.  
 
Niedrige Löhne, Arbeitslosigkeit und Armut führen dazu, dass Mitarbeitende der 
öffentlichen Verwaltung verwundbare Ziele und verlässliche Partner für Korruption 
werden. Es ist davon auszugehen, dass in Südosteuropa die illegalen Geschäfte in den 90er 
Jahren vor allem „aufgebaut“ wurden, und dass ab 2000 weiter in diese Geschäfte 
investiert wurde179. Korruption ist der gefährlichste Gegner für Prozesse wie 
Privatisierung, urbane Planung, Hoch- und Tiefbau sowie öffentliches Beschaffungs-
wesen180. 
                                                 
176 Vertraulicher Bericht DAP 2004 
177 BISS 2003, S. 48 
178 BISS 2005, S. 53; Schubert S. 44 
179 Situation Report on Organised and Economic Crime in South-eastern Europe, S. 66 
180 Situation Report on Organised and Economic Crime in South-eastern Europe, S. 68 
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Vielleicht spielt auch hier der Kanun eine nicht unbedeutende Rolle: Elemente wie Ehre 
und Clandenken finden nicht nur im täglichen Leben sondern gerade auch in korrupten 
Aktivitäten Anwendung. 
 

5 Interviews mit Betroffenen / Beteiligten 

5.1 S.B. aus dem Kosovo181 
 
Bei S.B. handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Kosovo, welcher in der 
Schweiz wegen Drogenhandels zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. 
Er hatte zusammen mit Familienmitgliedern und anderen Personen Heroin im grossen Stil 
verkauft und war als Drogenkurier Mitglied eines kriminellen Netzwerkes. 
 
S.B. gibt an, den Kanun zu kennen. Für ihn sei dies eine alte Tradition, er wisse allerdings 
nur wenig darüber. Der Kanun sei identisch mit dem Begriff Wahrheit, dort sei 
niedergeschrieben, was richtig und was falsch sei. Gemäss dem Kanun werde bestimmt, 
wer ein guter Mann sei. Er kenne nur den Kanuni i Lekë Dukagjinit. Dieser Lekë 
Dukagjini sei ein Mann gewesen, der wirklich gelebt habe, da sei er sich zu 100% sicher, 
er wisse aber nicht wann. Einzelne Kapitel oder Bestimmungen des Kanun kenne er nicht. 
Er wisse aber, dass es sich um ganz strenge Bestimmungen handle. „Die Leute leben 
heutzutage eigentlich nicht mehr nach diesen strengen Bestimmungen. Ich komme aus 
Prizren, das ist eine grosse Stadt im Kosovo, dort leben die Leute nicht mehr nach den 
Regeln des Kanun. Überhaupt leben die Kosovaren im Allgemeinen nicht so streng wie die 
Albaner drüben an der Grenze“ ist sich S.B. sicher. 
 
Er selbst habe keinen Kanun als Buch zu Hause, auch seine Familienmitglieder nicht. In 
Albanien besässen die Menschen eher einen Kanun. Er denke, dass es wohl früher richtig 
war, nach diesem Kanun zu leben, heute eher nicht mehr. In seiner Familie habe es noch 
nie einen „Kanun-Fall“ gegeben, deshalb sei er nicht damit konfrontiert worden. Er wisse 
aber, dass es in den Jahren vor dem Kosovokrieg verschiedene Fälle von Blutrache 
gegeben habe. Damals habe Professor Anton Qeta viele Familien wieder zusammen 
gebracht, welche zerstritten gewesen seien. Er habe ihnen gesagt, jetzt gäbe es Krieg gegen 
Serbien, und die Kosovaren müssten zusammen halten. Dieser Anton Qeta sei ein ganz 
gescheiter Mann gewesen. Er habe wirklich etwas bewirkt im Kosovo, sei aber noch vor 
dem Krieg gestorben. Jetzt gäbe es – unter anderem dank Anton Qeta – nur noch wenige 
Fälle von Blutrache. 
 
S.B. berichtet: „In meiner Familie und meinem Bekanntenkreis ist es so gewesen: Wenn 
sich die Männer geprügelt haben, dann haben sie jeweils wieder Frieden geschlossen. 
Wenn jemand verletzt wurde, kamen ältere Männer des Dorfes, um den Streit zu 
schlichten. Zusammen hat man immer eine Lösung gefunden. Wenn jemand einen anderen 
erschiesst, dann fällt der Täter grundsätzlich ins Blut der Familie des Opfers. Das bedeutet, 
dass die Familie des Opfers den Täter erschiessen darf. Wenn man einen anderen nur 
verletzt, dann kann der Verletzte den anderen auch nur verletzen, er darf ihn nicht töten.“ 
 
Blutrache gjakmarrje und gewöhnliche Rache hakmarrje ist für S.B. dasselbe, er kennt den 
Unterschied nicht. Gjak bedeutet allerdings Blut, somit müsste es sich nur beim ersten 
Begriff effektiv um Blutrache handeln. Er erklärt, dass man bei den Fällen von Blutrache 

                                                 
181 Interview vom 07.02.2007, 14.00 Uhr, Strafanstalt Bostadel 



40

immer wisse, wer der Täter sei. Dieser müsse der Familie des Opfers sofort mitteilen, dass 
er das Opfer getötet habe. Nicht töten dürfe man Frauen oder Kinder. Wenn man sich unter 
den verfeindeten Familien versöhnen wolle, sprächen intelligente Leute mit einem guten 
Familiennamen vor. Die Familien hätten grossen Respekt vor diesen intelligenten Leuten – 
wie zum Beispiel vor Anton Qeta – und sie willigten in 99 Prozent der Fälle in die so 
genannte besa besë ein. Dies sei dann der endgültige Friede unter den Familien. Die 
Begriffe Verzeihung pajtim und Verzicht falje e gjakut bedeuten für ihn dasselbe, er kennt 
den Unterschied nicht. Das erste Wort heisse auf Albanisch Frieden, so dass es wohl 
stärker sei.  
 
Das Wort Ehre bedeutet S.B. sehr viel: „Es ist ein grosses Wort und eine grosse 
Verantwortung. Es gibt auch die Familienehre, früher ist der Älteste der Familie dafür 
verantwortlich gewesen, heute eher der Intelligenteste.“ Über seinen eigenen familiären 
Hintergrund kann S.B. folgendes berichten: „Meine Eltern leben in Prizren. Ich habe drei 
Schwestern, eine ältere und zwei jüngere. Alle Geschwister sind verheiratet und haben 
Kinder. Die ältere Schwester ist im Kosovo geblieben, eine Schwester wohnt in der 
Schweiz, die andere befindet sich auch wegen der Drogensache im Gefängnis. Meine 
Kernfamilie besteht aus meiner Ehefrau und vier Kindern.“ Als Familie bezeichnet er aber 
alle Brüder des Vaters mit Nachkommen, seine Eltern und seine Geschwister mit 
Nachkommen. Sein Vater habe noch zwei Brüder, die weiteren Geschwister seien 
gestorben. Da sein Vater und der eine Onkel krank seien und der andere Onkel in Amerika 
lebe, sei er selbst seit einigen Jahren das Familienoberhaupt. Er trage die Verantwortung 
für seine Kernfamilie und seine Eltern, aber auch für die beiden Schwestern, die zurzeit 
Probleme in der Ehe hätten. Für die Schwester, welche keine Probleme in der Ehe habe, 
trage er die Verantwortung nicht. Im Kosovo habe jede Kernfamilie ihr eigenes Haus, man 
lebe nicht mehr in einer Grossfamilie zusammen.  
 
Der Begriff familja bedeutet für S.B. Grossfamilie, also eben die Eltern und alle 
Geschwister mit Nachkommen sowie alle Onkel väterlicherseits mit Nachkommen. Der 
Begriff vëllazëri bedeutet für ihn alle Albaner zusammen. Der Begriff fis bedeutet z.B. 
Berisha, Krasniqi, Kelmendi oder Gashi. Er selbst stamme vom Stamm Berisha ab, sein 
Grossvater habe den Familiennamen später geändert. 
 
Seine Familie habe beim Drogenhandel keine Rolle gespielt, es habe sich nicht um ein 
familiäres kriminelles Netzwerk gehandelt. Die Beteiligung von drei Familienmitgliedern 
sei eher ein Zufall gewesen. „Ich habe Schulden gehabt und mich daraus retten wollen. Ich 
habe vielen Leuten Geld geschuldet und bin von diesen unter Druck gesetzt worden. So 
habe ich eines Tages einen guten Freund angerufen, und dieser hat mir den „Job“ als 
Drogenkurier vermittelt. Ich habe dann noch meinen Schwager rein gezogen, dadurch ist 
meine Schwester in die Geschichte geraten. Der gute Freund von damals ist der Chef der 
Bande gewesen. Zudem sind viele Kosovo-Albaner beteiligt gewesen, aber nicht nur. 
Mindestens einer ist aus Bulgarien gekommen. Das Heroin ist via Türkei, Bulgarien, 
Serbien, Ungarn, Österreich und Deutschland in die Schweiz gekommen“, erinnert sich 
S.B. 
 
Einen Zusammenhang zwischen dem Kanun und Delikten ethnischer Albaner gäbe es 
wahrscheinlich schon, aber da kenne er sich zu wenig aus. Es sei aber so, dass Delikte wie 
Drogenhandel, Diebstahl, Geldwäscherei, etc. gemäss Kanun sicher nicht in Ordnung 
seien. Man dürfe heute keine Delikte mehr begehen, und sich dabei auf den Kanun 
berufen, das sei vorbei. S.B. ist überzeugt: „Wenn im Kosovo jemand einen anderen 
umbringt, dann geht er dafür ins Gefängnis, und das ist auch richtig.“ 
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5.2 B.S. aus dem Kosovo182 
 
Bei B.S. handelt es sich um einen 47-jährigen Mann aus dem Kosovo, welcher seit  
25 Jahren im Kanton Basel-Landschaft wohnhaft ist, unsere Sprache beherrscht, sich mit 
den örtlichen Gegebenheiten bestens auskennt und in der Schweiz gut integriert ist.  
 
B.S. erzählt, er kenne den Kanun: „Wenn jemand erschossen oder geschlagen wird, kann 
man dies nach dem Kanun nicht hinnehmen. Man muss auch schiessen, es geht dann 
weiter. Das entscheidet die ganze Familie. Wenn es bei beiden Parteien „ausgeglichen“ ist, 
kann man einander verzeihen, wenn es nicht „ausgeglichen“ ist, geht das nicht.“ Bei einer 
Verzeihung komme ein Dritter dazu und diskutiere mit beiden Familien. Dann gäbe man 
sich die Hand. B.S. kennt den Kanuni i Lekë Dukagjinit, er kennt keine weiteren Quellen. 
„Lekë Dukagjini ist ein Mann gewesen, welcher vor vielen Jahren gelebt hat, er ist nicht 
nur eine Legende“ ist B.S. überzeugt. Einzelne Bestimmungen des Kanun kenne er aber 
nicht. Seine Familie habe keinen Kanun als Buch zu Hause. Gelesen habe er den Kanun 
noch nie. „Der Inhalt wird einfach von Generation zu Generation mündlich weiter 
gegeben.“ 
 
B.S. erzählt mir von einem konkreten Fall: „Mein ältester Sohn (heute 23-jährig) wurde 
vor drei Jahren von einem anderen Kosovo-Albaner verprügelt. Er war mit Kollegen in 
einer Diskothek. Es sind andere Albaner dazu gekommen. Die Männer haben sich 
untereinander gekannt, alle stammen ursprünglich aus derselben Gegend im Kosovo (Nähe 
von Pristina). Mein Sohn ist grundlos von einem der Männer mit einem Schlagstock 
verprügelt worden. Er wurde schwer verletzt und kann seit diesem Vorfall nicht mehr 
arbeiten.“ B.S. sei in der Folge zum Täter gegangen und habe mit ihm geredet. Als Vater 
habe er genau wissen wollen, wieso das passiert sei. Der Täter habe erklärt, er sei vom 
Sohn des B.S. auch einmal geschlagen worden. „Aber das ist sicher nicht wahr“ empört 
sich B.S.. „Ich als Vater habe das Ganze nicht hinnehmen können. Ich habe ernsthaft daran 
gedacht, den Kanun anzuwenden. Dies hätte bedeutet, dass ich zusammen mit meinem 
Sohn den Täter erschossen hätte.“ Aber dann hätten sie zusammen entschieden, den Fall 
der Polizei zu übergeben. Sie seien schliesslich in der Schweiz und hier gäbe es gute 
Gesetze. Für ihn sei die Sache in Ordnung gewesen. Es habe aber nie eine Versöhnung 
zwischen ihnen und der Familie des Täters gegeben. Sie hätten einfach nicht mehr reagiert. 
Die Beteiligten hätten sich in der Zwischenzeit wieder gesehen und man habe immer noch 
negative Gefühle gegeneinander. „Aber wir wissen, dass wir die Sache nicht mehr selber 
rächen müssen“, sagt B.S. erleichtert. 
 
„Vor dreissig Jahren hingegen ist einmal jemand aus meiner Familie verletzt worden, das 
hat sich im Kosovo zugetragen“, beginnt B.S. zu erzählen. „Das Opfer, ein Verwandter, 
hat sich gerächt und den Täter mit einem Messer schwer verletzt. Der Gegner hat vier 
Monate im Spital verbracht, mein Verwandter drei Jahre im Gefängnis.“ Nach der 
Entlassung aus dem Gefängnis sei die Sache nicht erledigt gewesen. Man habe sich aber in 
der Folge zusammengesetzt und versöhnt.  
 
„Die Regeln des Kanun über die Blutrache sind eigentlich nicht gut“, findet B.S.. „Man 
sollte heute alles diskutieren und zusammen eine Lösung finden, aber keine Gewalt 
anwenden.“ Zu den Begriffen gjakmarrje und hakmarrje kann er sagen, dass der erste 
Begriff bedeute, dass man dem anderen das Blut schulde. Man müsse dem anderen 
sozusagen sich selbst oder eine Person aus der Familie geben. In den Fällen von Blutrache 

                                                 
182 Interview vom 08.02.2007, 14.00 Uhr, Wohnort des Interviewpartners 
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wisse die Familie des Opfers normalerweise, wer der Täter und aus welchem Grund die 
Tötung erfolgt sei. Aber nicht alle Täter gäben ihre Identität wirklich bekannt. „Erfahren 
wird man es auf jeden Fall, im Dorf wird geredet“ weiss B.S. Pajtim bedeute Verzeihung 
und Versöhnung, dann sei die Sache definitiv erledigt. Falje e gjakut heisse einfach, dass 
die Familie des Opfers nicht mehr weiter mache, auch wenn die Sache noch nicht 
„ausgeglichen“ sei, wie zum Beispiel im Fall seines Sohnes vor drei Jahren. Bei der 
Versöhnung pajtim gäbe es auch heutzutage noch ein kleines Fest in der Familie. Aber das 
sei nichts Grosses, keine eigentliche Zeremonie.  
 
Ehre bedeutet für B.S., dass man nichts macht, wobei man das Gesicht verliert: „Die Ehre 
verlieren kann man, wenn man z.B. lügt, einem Mädchen etwas antut, jemanden ausraubt 
oder bestiehlt. Wenn man die Ehre erst einmal verloren hat, ist man auch kein Mann mehr. 
Die Ehre kann nicht wiedererlangt werden. Die Leute vertrauen einem nicht mehr. Es ist 
vorbei.“ 
 
Über seine Familie berichtet B.S. gerne: „Ich bin der Jüngste von sieben Brüdern und vier 
Schwestern. Zwei weitere Brüder sind schon gestorben. Wir sind eine sehr grosse Familie 
gewesen. Drei Brüder leben im gleichen Dorf in der Schweiz wie ich, ein weiterer Bruder 
in einem anderen Dorf in der Schweiz und ein Bruder in Deutschland. Ein Bruder und die 
vier Schwestern leben in einem kleinen Dorf in der Nähe von Pristina. Ich selbst habe drei 
Söhne. Der älteste Sohn ist verheiratet und hat seit zwei Wochen eine kleine Tochter.“ 
Familie bedeutet für B.S.: “Alle diese Menschen zusammen.“ Sie seien sicher fast 100 
Leute. Diese Gruppe sei gleichzusetzen mit dem Begriff familja. Er sei vor 25 Jahren mit 
seinen Brüdern in die Schweiz gekommen und habe zunächst ohne Ehefrau und Kinder 
hier gelebt. Ein Jahr später habe er im Kosovo eine Frau geheiratet, ohne diese zuvor 
gekannt zu haben, es sei eine arrangierte Ehe gewesen. Seine Söhne seien im Kosovo zur 
Welt gekommen. Seine Frau und die Kinder seien erst später im Rahmen des 
Familiennachzugs in die Schweiz gekommen. Alle Brüder hätten eine eigene Wohnung 
und seien für die „Kernfamilien“ verantwortlich. Er wohne mit seiner Frau, den drei 
Söhnen, der Schwiegertochter und dem kleinen Enkelkind zusammen und sei für diese 
verantwortlich. Alle seine Brüder zusammen setzt B.S. mit dem Begriff vëllazëri gleich. 
Der Begriff fis bedeutet für ihn das Gleiche wie „Gashi“. „Das ist unser fis“, gibt B.S. an. 
Es sei der Ursprung, die Bezeichnung, woher seine Familie komme. Irgendein Vorfahre 
habe den Namen gewechselt, er wisse das nicht mehr so genau. Für ihn sei aber die familja 
viel wichtiger als die genaue Herkunft des fis.  
 
Die Rolle von Mann und Frau ist in der Familie S. geregelt: „Es ist klar, dass der Mann 
grundsätzlich zur Arbeit geht, die Frau bleibt zu Hause und wartet auf ihn. Sie bereitet das 
Essen zu, bewirtet die Gäste, macht den Haushalt und schaut zu den Kindern. Der Mann 
hilft schon im Haushalt, aber nur wenn er das will. Die Frau hat dem Mann zu gehorchen, 
ohne dabei aber unterdrückt zu werden.“ Der Vater spiele eine wichtige Rolle beim 
Aussuchen der Schwiegertöchter. Er habe den Vater seiner Schwiegertochter gekannt und 
gewusst, dass er ein guter Mann sei, und dass die Familie in Ordnung sei. Sein Sohn habe 
aber selbst entschieden, diese Frau zu heiraten. Umgekehrt hingegen wäre es nicht möglich 
gewesen: „Wenn ich als Vater mit der Frau nicht einverstanden gewesen wäre, hätte mein 
Sohn diese nicht geheiratet.“ B.S. hätte zum Beispiel Mühe damit, wenn einer seiner Söhne 
eine Frau heiraten möchte, welche nicht aus dem Kosovo stammt. Man schaue halt auf die 
ganze Familie, nicht nur auf die Frau. B.S. ist überzeugt: „Die beiden Familien verbringen 
sehr viel Zeit miteinander, und das muss passen. So richtig verstehen kann man sich nur, 
wenn man den gleichen Hintergrund hat.“ 
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6 Fallbeispiel aus der Praxis 

6.1 Sachverhalt183 
 
Personen der Familie S., vereinfacht dargestellt: 
 
Schwester& 
Schwager 
in D 

A.S. 
in D 

+ E.S. 
in CZ 
 

+ N.S.  
in KOS 
(1.Opfer) 

+ X.S.  
in KOS 
 

Mu.S. 
in 
KOS 

Se.S. 
in 
KOS 

Ma.S. 
in CH 

Schwager 
in CH 

Schwieger- 
sohn 

Sohn  
Sh.S. 

     Sohn 
B.S. 

 

 
Den Hintergrund des vorliegenden Fallbeispieles bildet ein zivilrechtlicher Konflikt 
zwischen den Familien H. und S. im Kosovo. Es ging angeblich um die Gewinnung und 
den Verlad von Sand. Die genauen Umstände des Streites konnten nie abschliessend 
geklärt werden. 1996 soll es deswegen zwischen einem Mitglied der Familie S. und einem 
Mitglied der Familie H. zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Am  
15. Mai 1997 wurde der Familienvater N.S. Opfer eines Tötungsdeliktes im Kosovo, in der 
Nähe seines Wohnortes nahe der albanischen Grenze. Er wurde in seinem Personenwagen 
aus einem fahrenden Fahrzeug erschossen. N.S. war der älteste Bruder und somit 
Oberhaupt der Familie S. [Bruderschaft vëllazëri]. Er war ein sehr angesehener Mann im 
Dorf. Zunächst wusste die Familie S. nicht, wer der Mörder von N.S. war. Kurz vor der 
Beerdigung am 17. Mai 1997 meldeten sich zwei Mitglieder der verfeindeten Familie H. 
und gaben an, hinter der Tötung von N.S. zu stehen, konkrete Namen der Täter wurden 
jedoch nicht genannt. Danach fand das Begräbnis von N.S. statt, bei dem sämtliche 
Mitglieder der Familie S. anwesend waren. Sie waren zum Teil aus Westeuropa in den 
Kosovo gereist. Anlässlich der Bestattung von N.S. beschlossen dessen Brüder, dass im 
vorliegenden Fall Blutrache ausgeübt werden müsse. Die Familie bestand zu diesem 
Zeitpunkt aus den sechs Brüdern E.S. (in Tschechien wohnhaft), A.S. (in Deutschland 
wohnhaft), Ma.S. (in der Schweiz wohnhaft), Mu.S., Se.S. und X.S. (alle drei im Kosovo 
wohnhaft) sowie einer Schwester (in Deutschland wohnhaft). Es ist davon auszugehen, 
dass es vor allem Sache der Brüder war, den Tod von N.S. zu rächen. Nach gemeinsamer 
Übereinkunft wurde E.S. die Verantwortung übertragen, die Angelegenheit vorzubereiten. 
Der Grund für diese Führerrolle lag offenbar darin, dass er der stärkste und 
unerschrockenste Mann der Familie S. war. Die primäre Zielperson der Blutrache war 
S.H., der älteste Bruder resp. das Oberhaupt der Familie H. Alle Geschwister wollten, dass 
dieser Mann getötet werde.  
 
Recherchen hatten ergeben, dass S.H. sich in der Schweiz aufhalten sollte. Aus diesem 
Grund planten E.S., A.S. sowie dessen Sohn Sh.S. in die Schweiz einzureisen. E.S. liess 
die für die Tötung vorgesehenen Waffen nach Deutschland liefern, A.S. versteckte sie 
beim Schwiegersohn der in Deutschland lebenden Schwester. Im Auftrag von E.S. wurden 
zwei unbekannte Albaner mit dem Waffenschmuggel in die Schweiz beauftragt. Am  
13. Juni 1997 reisten E.S., A.S. sowie dessen Sohn Sh.S. in die Schweiz ein und kamen in 
der Wohnung des in der Schweiz lebenden Bruders Ma.S. unter. Ma.S. und seine Ehefrau 
hielten sich zu diesem Zeitpunkt im Kosovo auf, lediglich deren Söhne und die Tochter 
befanden sich in der Schweiz. In den folgenden Tagen unternahmen E.S., A.S., Sh.S. und 
B.S. (der älteste Sohn von Ma.S.) diverse Erkundungsfahrten, um den Aufenthaltsort des 
Oberhauptes der Familie H. ausfindig zu machen. Dabei wurden sie von einem Schwager 
                                                 
183 Strafuntersuchungsakten des Bezirksamtes Laufenburg mit der Geschäftsnummer ST.1997.01012 
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begleitet (Bruder der Ehefrau des A.S., ebenfalls in der Schweiz wohnhaft). Zu fünft 
tätigten sie diverse erfolglose Fahrten in verschiedenen Kantonen. Auf Grund ihres 
Misserfolgs beauftragte E.S. einen entfernten Verwandten der Familie H. mit dem 
Aushorchen von E.H., welchen man in der Schweiz ausfindig machen konnte. Bei E.H. 
handelte es sich nicht um die primäre Zielperson. Das Aushorchen von E.H. war in dem 
Sinne erfolgreich, dass über dessen Lebensgewohnheiten einiges in Erfahrung gebracht 
werden konnte. Der Aufenthaltsort von S.H. war aber nach wie vor unbekannt.  
 
Am 16. Juni 1997 entschieden E.S., A.S., Sh.S. und B.S., am nächsten Tag definitiv zur 
Tat zu schreiten und die Blutrache auszuführen. Da das Oberhaupt der Familie H. nicht 
ausfindig gemacht werden konnte, beschloss man, stattdessen E.H. zu töten. Über ihn 
waren alle Informationen bekannt. Die Familie S. verdächtigte zudem neben dem 
Oberhaupt der Familie H. auch E.H., dass dieser an der Tötung von N.S. im Kosovo 
beteiligt gewesen war. Die Familie S. hatte über Umwege vernommen, dass E.H. den 
Personenwagen gelenkt habe, aus welchem N.S. im Kosovo erschossen worden war. E.S. 
entschied, dass Sh.S. und B.S. (die beiden jungen Männer) die Tat ausführen sollten. Sh.S. 
und B.S. waren damit einverstanden und erklärten, dass sie sich nicht vor der Tat 
fürchteten, und dass sie die Weisungen des Onkels befolgen wollten.  
 
Am 17. Juni 1997, ca. 03.00 Uhr, holte der in der Schweiz wohnhafte Schwager mit 
seinem Personenwagen die beiden Brüder E.S. und A.S. am Wohnort von Ma.S. ab und 
führte sie an den späteren Tatort in Gipf-Oberfrick. Sh.S. und B.S. fuhren separat mit den 
Waffen an den späteren Tatort. Die beiden Fahrzeuge wurden auf einem Parkplatz 
abgestellt, und Sh.S. und B.S. begaben sich zu Fuss vor das Wohnhaus des späteren Opfers 
E.H. Sie erhielten letzte Instruktionen von E.S. und waren für alles bereit. E.S., A.S. und 
der in der Schweiz wohnhafte Schwager entfernten sich vom Tatort und liessen die beiden 
Jungen die Tat ausführen.  
 
Als E.H. um ca. 04.40 Uhr sein Haus verliess, um sich zur Arbeit zu begeben, wurde er 
von Sh.S. und B.S. angesprochen. Die beiden bewaffneten Männer eröffneten sodann das 
Feuer, trafen das Opfer jedoch zuerst nicht. E.H. flüchtete auf der Strasse, wobei die Täter 
weitere Schüsse auf ihn abgaben. Als das Opfer zu Fall kam, wurde es am Boden liegend 
durch 15-17 Nahschüsse in den Kopf aus zwei Maschinenpistolen regelrecht exekutiert 
und zur Unkenntlichkeit entstellt. Anschliessend bestiegen Sh.S. und B.S. ihr Fahrzeug und 
fuhren davon. Während der Fahrt benachrichtigten sie E.S. über die Tötung des E.H.. E.S. 
informierte im Anschluss darauf die ganze Verwandtschaft. Die fünf Männer trafen sich in 
der Folge in Lausanne, von wo aus sie zunächst nach Frankreich flüchteten. Die Flucht 
gelang ihnen, indem sie bei weiteren Verwandten Zwischenhalte einlegen konnten, um von 
dort weiter zu reisen (via Deutschland und Tschechien). Schliesslich flüchteten sie nach 
Mazedonien und von dort zurück in den Kosovo.  
 
Am 28. August 1997 wurde E.S. von Mitgliedern der Familie H. (S.H. und weitere 
Familienangehörige) in Tschechien aus einem fahrenden Personenwagen erschossen. In 
der Folge wurde ein Mitglied der Familie H. vom Sohn des Mu.S. im Kosovo erschossen, 
ein weiteres Mitglied der Familie H. wurde schwer verletzt. Am 14. Dezember 1997 wurde 
X.S. im Kosovo erschossen. Der Sohn von Mu.S. wurde beim Schusswechsel ebenfalls 
tödlich getroffen, so dass es bei dieser Blutrache zu zwei vollendeten Tötungen kam. 
Danach kam es zu drei Tötungsversuchen durch die Familie S., wobei keines der Opfer 
tödlich getroffen wurde. Der letzte Tötungsversuch trug sich ebenfalls im Dezember 1997 
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im Kosovo zu184. Aus dem Jahre 1998 und danach sind keine weiteren Tötungsdelikte oder 
Tötungsversuche bekannt. Ob es zu einer Versöhnungszeremonie zwischen den Familien 
S. und H. gekommen ist, oder ob es doch noch weitere unbekannte Tötungsdelikte im 
Kosovo gegeben hat, ist unklar. Tatsächlich erschien im Kosovo in der Tageszeitung „Bota 
Sot“ vom 16. Mai 1998 ein Bericht, wonach seit Mitte Mai 1997 sieben Morde und vier 
Mordversuche stattgefunden hätten und nun in Anwesenheit von 500 Bürgern vergeben 
worden seien185. 
 
Am 19. Januar 2001 wurde A.S. vom Bezirksgericht Laufenburg der Gehilfenschaft zur 
vorsätzlichen Tötung an E.H. zu neun Jahren Zuchthaus verurteilt186. Das Obergericht des 
Kantons Aargau erkannte am 10. April 2002 in teilweiser Gutheissung der Berufung der 
Staatsanwaltschaft auf Gehilfenschaft zu Mord187. Eine Mittäterschaft am Tötungsdelikt 
wurde sowohl vom Bezirksgericht wie auch vom Obergericht abgelehnt. Trotzdem galt im 
vorliegenden „Blutracheprozess“ A.S. als Hauptangeklagter, da sein Bruder E.S. kurz nach 
dem Tötungsdelikt in Gipf-Oberfrick selbst Opfer der Blutrache wurde, und da die jungen 
Ausführenden der Tat, Sh.S. und B.S., nie gefasst werden konnten und nach wie vor 
flüchtig sind. Ma.S., der in der Schweiz wohnhafte Schwager sowie der Sohn der in 
Deutschland lebenden Schwester wurden alle drei lediglich wegen Begünstigung verurteilt, 
das Gericht sah es nicht als erwiesen an, dass die drei Männer Mittäter resp. Gehilfen im 
eigentlichen Tötungsdelikt gewesen waren. Ein weiterer Beteiligter wurde ebenfalls wegen 
Begünstigung verurteilt, der entfernte Verwandte der Familie H. wurde hingegen wegen 
Gehilfenschaft zur vorsätzlichen Tötung an E.H. zu viereinhalb Jahren Zuchthaus 
verurteilt188. 
 

6.2 Aussagen von Beteiligten189 
 
Einer der Hauptbeteiligten gab in den Einvernahmen an, dass gleich nach der Tötung des 
N.S. für alle Familienmitglieder klar gewesen sei, dass „Rache geholt“ werde. Die 
Blutrache habe vollzogen werden müssen, in erster Linie an S.H., dem ältesten Bruder der 
Familie H. Dieser sei für die Tötung an N.S. primär verantwortlich gewesen. Die 
Diskussionen hätten zwischen den Brüdern und den Schwägern stattgefunden, die Frauen 
hätten sich zur Sache nicht geäussert, weil ihnen das nicht zugestanden habe. Die jüngeren 
Söhne seien zwar bei den Besprechungen teilweise anwesend gewesen, hätten aber auch 
nicht mitentscheiden dürfen. Man habe sich im „Männerhaus“ zu den Diskussionen 
getroffen, einem Haus mit mehreren Zimmern, das den männlichen Familienmitgliedern 
der Familie S. vorbehalten sei. Der Angeklagte gab zudem mehrmals an, dass E.S. das 
Sagen gehabt hätte betreffend Planung und Ausführung des Tötungsdeliktes an E.H. Er sei 
der Befehlshaber gewesen und habe die ganze Macht über die Familie inne gehabt. Alle 
hätten die Anweisungen des E.S. befolgt, weil sie unter dessen „Kommando“ gestanden 
hätten. Dieser habe die Waffen beschafft und den Transport nach Deutschland und in die 
Schweiz organisiert, und er habe sämtliche Zahlungen gemacht, welche für Vorbereitungs-
                                                 
184 Unterlagen der Kantonspolizei Aargau zum Thema Kanun, S. 3: „Chronologie einer Blutrache“ 

(Fallbeispiel Tötungsdelikt Gipf-Oberfrick) 
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handlungen notwendig geworden waren. E.S. habe einmal den Gedanken geäussert, in die 
Wohnung des E.H. einzudringen und diesen oder dessen älteren Bruder S.H. in der 
Wohnung zu töten. Davon habe man aber abgesehen, da sich in der Wohnung Frauen und 
Kinder aufgehalten hätten. 
 
Ein weiterer Hauptbeteiligter gab an, dass N.S. zu seinen Lebzeiten das Oberhaupt der 
ganzen Familie S. gewesen sei. Nachdem N.S. erschossen worden war, habe X.S. diese 
Rolle übernommen. E.S. sei seit ein paar Jahren geschieden gewesen, danach habe er mit 
einer Frau zusammen gelebt, welche nicht aus dem Kosovo gestammt hätte. Trotzdem sei 
E.S. mit der Durchführung der Blutrache betraut worden, es habe sich bei ihm um den 
stärksten und unerschrockensten Mann der Familie S. gehandelt. Beim Opfer der Blutrache 
sei es so gewesen, dass man gemäss den albanischen Gesetzen die Rache bei der 
„wichtigsten“ Person der verfeindeten Familie ausüben müsse. Das habe man zunächst 
versucht. Auf Grund des Nichtauffindens von S.H. habe man auf E.H. ausweichen müssen. 
Danach sei es zu weiteren Tötungen gekommen. Im Frühling 1998 habe die Familie S. 
besprochen, dass man mit der Familie H. doch noch den Prozess der Versöhnung einleiten 
sollte. Im Heimatdorf im Kosovo hätten sich keine Männer mehr aufhalten können, da dies 
viel zu gefährlich geworden sei. Man habe dann die Versöhnungszeremonie tatsächlich 
durchgeführt, die Familien S. und H. seien dabei durch mehrere Vermittler vertreten 
worden. 
 
Ein Mitglied der Familie S., welches indirekt an der Blutrache beteiligt war, gab an, dass 
die Männer der Familie S. das Vorgehen besprochen hätten, dass man aber nichts habe 
überstürzen wollen. Als alle Informationen bezüglich der Familie H. vorhanden gewesen 
seien, sei klar geworden, dass die Familie S. „Blutrache hole“. Zunächst habe man als 
Zielperson S.H. ausgewählt, nachdem dessen Wohnort nicht habe ermittelt werden können, 
habe man einfach eine andere Person aus der Familie H. „genommen“. Hinter der Absicht, 
Blutrache zu nehmen, hätten alle Familienmitglieder gestanden, niemand habe sich 
dagegen gestellt. Es habe sich für die Ausführung der Tat ein eigentlicher „harter Kern“ 
gebildet, die weiteren Familienmitglieder hätten zum Teil aus gesundheitlichen Gründen 
nicht am Vollzug der Blutrache mitgemacht, sie seien aber alle dahinter gestanden. Dass 
die „Blutrache geholt“ worden sei, sei in Ordnung, ganz normal. Im Kosovo sei das 
Brauch, und zwar nach den Regeln des Kanun. Die Frauen und Kinder hätten von der 
Sache alles mitbekommen, sie hätten aber natürlich nicht mitreden dürfen. Nach der 
Blutrache seien alle Familienmitglieder informiert worden. Den einen sei zudem 
aufgetragen worden, sich zu verstecken, da man mit der erneuten Blutrache durch die 
Familie H. habe rechnen müssen.  
 
Eine Frau der Familie S. gab an, dass nach dem Tötungsdelikt an N.S. sämtliche Männer 
der Familie H. aus dem Kosovo geflüchtet seien. Es seien nur noch die Frauen und Kinder 
zurück geblieben. Es sei klar geworden, dass der Mord in der Familie nicht einfach so 
hingenommen werden konnte. Die Männer der Familie S. hätten sich in ein separates Haus 
zurückgezogen, um dort die weiteren Massnahmen zu besprechen. Die Frauen und Kinder 
hätten bei diesen Diskussionen nicht anwesend sein dürfen. 
 

6.3 Konkreter Zusammenhang mit dem Kanun 
 
Es ist auf Grund der Vorgeschichte davon auszugehen, dass das am 15. Mai 1997 verübte 
Tötungsdelikt im Kosovo zum Nachteil von N.S. nicht als Antwort auf ein Tötungsdelikt 
zu qualifizieren ist. Es handelt sich bei diesem Delikt nicht um einen Fall von Blutrache, 
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sondern um die Antwort auf eine zivilrechtliche Streitigkeit und auf Schlägereien. Daher 
liegt eine gewöhnliche Rache hakmarrje vor. Mindestens ein Mitglied der Familie H. war 
in seiner Ehre verletzt und musste dafür sorgen, dass sein Gesicht wieder „rein gewaschen“ 
wurde. Die Familie H. muss entschieden haben, ein Mitglied der Familie S. zu töten, um 
die Ehre der Familie H. wieder herzustellen. Beim ausgesuchten Opfer N.S. handelte es 
sich um das Oberhaupt der Familie S., so dass die Tötung des N.S. nach dem Verständnis 
der Familie H. am meisten Ehre brächte. 
 
Indem Mitglieder der Familie H. der Familie S. erst kurz vor der Beerdigung mitteilten, 
hinter der Tötung von N.S. zu stehen, befolgte die Familie H. die Informationspflichten des 
Kanun nicht direkt. Die Familie S. sollte ja bezüglich der Identität des Mörders ihres 
Bruders nicht in einen Irrtum verfallen, und aus diesem Grund wäre eine sofortige 
Aufklärungspflicht notwendig gewesen.  
 
Nach der Tötung von N.S. fiel die Familie H. ins Blut der Familie S.. Die Familie S. wird 
in diesem Zeitpunkt als „Herr des Blutes“ bezeichnet. Nach den ursprünglichen Regeln des 
Kanun sollte der Mörder von N.S. getötet werden, nach der ausgedehnten Interpretation 
konnte die Blutrache an jedem männlichen Mitglied der Familie H. vollzogen werden. Die 
Tötung des ausgewählten Opfers E.H. erfolgte somit nach den ausgedehnten Regeln des 
Kanun. Sämtliche männlichen Mitglieder der Familie S. hatten beschlossen, an einem 
männlichen Mitglied der Familie H. „das Blut zu nehmen“. Das Tötungsdelikt in Gipf-
Oberfrick ist somit als Blutrache gjakmarrje zu bezeichnen. Dabei wurden gewisse Regeln 
des Kanun beachtet, andere hingegen nicht.  
 
Die beiden Täter sprachen ihr Opfer kurz vor dem Mord an. Dies ist gemäss Kanun 
vorgeschrieben. Die Täter dürfen zwar aus einem Hinterhalt töten, müssen das Opfer aber 
ansprechen190. Nach der Tötung hätten die Täter das Opfer auf den Rücken drehen und ihm 
seine Waffe an den Kopf legen müssen191. Im Fall von Gipf-Oberfrick ist allerdings davon 
auszugehen, dass das Opfer keine Waffe auf sich trug. Wiederum erfolgte keine 
Information durch die Familie S. an die Familie H., so dass die Informationspflichten 
gemäss Kanun missachtet wurden. 
 
Interessant ist, dass E.S. die Führung der Blutrache übernommen hatte. Bei E.S. handelte 
es sich erstens nicht um das aktuelle Familienoberhaupt der Familie S., dieses war X.S.. 
Zweitens waren die Brüder Ma.S., Mu.S., und A.S. älter als E.S.. Drittens wohnte E.S. im 
Ausland, war von seiner ersten kosovo-albanischen Ehefrau geschieden und das zweite 
Mal mit einer Frau verheiratet, welche nicht ethnisch-albanischer Abstammung war und 
lebte zudem von dieser zweiten Ehefrau getrennt. Gemäss Kanun steht die Herrschaft im 
Hause grundsätzlich dem erstgeborenen Sohn zu, und das war X.S. nach dem Tod von N.S. 
Ist dieser als Familienoberhaupt bestimmt, regelt er alle wichtigen Angelegenheiten der 
Familie. Es könnte sein, dass X.S. den Bruder E.S. mit der Führung der 
„Blutracheangelegenheit“ explizit beauftragt hat. 
 
Zum Zwecke der Vorbereitung des Tötungsdeliktes in der Schweiz mussten zunächst 
verschiedene strafbare Handlungen durchgeführt werden. Die Familienmitglieder mussten 
zum Teil illegal in die Schweiz einreisen192, zudem mussten Waffen von Deutschland in 

                                                 
190 Kadare, S. 7; Zihlmann, S. 92 
191 Elsie, S. 154 (Kanun, 10. Buch, 3. Kapitel, Paragraph 2); Kadare, S. 8 
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die Schweiz geschmuggelt werden. Sowohl der Waffenschmuggel in die Schweiz als auch 
das Tragen der Waffen durch die Schützen war illegal. Obwohl diese Delikte keine 
Rechtfertigung im Kanun finden, kann doch gesagt werden, dass Besitz und Tragen einer 
Waffe für jeden ethnisch-albanischen Mann ein persönliches Recht ist. Ansonsten steht 
dem Individuum kein Eigentum zu, alles gehört der familja. Die Waffe bildet die 
Ausnahme: Waffen unterliegen nicht dem Einflussbereich des Familienoberhauptes, jedes 
Familienmitglied hat das Recht auf eine eigene Waffe, und jeder Vater übergibt seinen 
waffenfähigen Söhnen eine Waffe (Waffenfähigkeit wird zum Teil im Alter von 15 Jahren 
angenommen, zum Teil schon im Alter von 12 Jahren)193. Für die Einreise in die Schweiz 
und den Waffenschmuggel spielte zudem die familja, welche sich in verschiedenen 
Ländern Europas niedergelassen und gute Verbindungen hatte, eine wichtige Rolle. 
 
Dass die Familie S. ihr Opfer nicht in der eigenen Wohnung tötete, weil sich dort 
angeblich Frauen und Kinder aufhielten, ist eine eigene Interpretation, welche so im Kanun 
nicht verankert ist. Tatsache ist, dass jeder Mann in seinem eigenen Haus „sicher“ ist, und 
dass er dort auf keinen Fall getötet werden darf. Der „Herr des Blutes“ dürfte sich sogar ins 
Haus des „ins Blut Gefallenen“ begeben, aber er dürfte ihn in diesen Räumlichkeiten nicht 
töten. Dies ist auch der Grund, weshalb in Nordalbanien und im Kosovo viele Männer ihr 
Haus nicht mehr verlassen. Im umgekehrten Fall, wo sich der „ins Blut Gefallene“ ins 
Haus des „Herrn des Blutes“ begibt, darf er auch nicht getötet werden, das wäre 
unehrenhaft. Weiterer Schutz vor einer Tötung besteht, wenn man sich als Gast in einem 
Haus aufhält und sich dadurch in den Schutz des Gastgebers begibt. Der mik darf nicht 
angerührt werden.  
 
Nach der Tötung von N.S. versteckten sich zunächst die männlichen Mitglieder der 
Familie H., und nach der Tötung von E.H. versteckten sich die männlichen Mitglieder der 
Familie S. Dieses Verstecken ist die natürliche Reaktion, da die sofortige Blutrache gemäss 
Kanun befürchtet werden muss. Diese kann zu irgendeinem Zeitpunkt ausgeübt werden, 
wenn es zu keiner besa (24 Stunden oder 30 Tage) kommt. Somit waren die männlichen 
Mitglieder der Familie, welche ins Blut der anderen Familie gefallen war, ab dem 
Zeitpunkt der Tötung ihres Lebens nicht mehr sicher. Die Mädchen und Frauen mussten 
sich nicht verstecken, sie hatten nichts zu fürchten, da an ihnen die Blutrache nicht 
vollzogen werden konnte. Das gleiche galt für die Knaben, die als noch nicht waffenfähig 
galten.  
 
Sämtliche Tötungsdelikte wurden durch Schusswaffen ausgeführt. Das Blut des Gegners 
muss gemäss den Regeln des Kanun fliessen. Aus diesem Grund musste zwingend zur 
Schusswaffe gegriffen werden. Ein Messer hätte zwar ebenfalls verwendet werden können, 
diese Waffe gilt jedoch als zu wenig „sicher“. Eine andere Art der Tötung wäre nicht in 
Frage gekommen. Dass die Tötungen jeweils aus dem Hinterhalt erfolgten, ist gemäss den 
Regeln des Kanun ebenfalls gestattet. Beim Ausüben der Blutrache ist jede List und jeder 
Betrug erlaubt. Vorgeschrieben ist lediglich die nachträgliche Information. 
 
Der Zeitungsbericht vom 16. Mai 1998 über die Versöhnungszeremonie zwischen den 
Familien H. und S. ist ebenfalls interessant. Diese Zeremonie wird im Kanun ausführlich 
beschrieben. Ob diejenige vom 16. Mai 1998 genau nach den Regeln des Kanun 
abgelaufen ist, kann nicht beurteilt werden. Auffällig ist jedoch, dass für die Feier 500 
Bürger aus den umliegenden Dörfern anwesend waren. Gemäss Kanun ist vorgeschrieben, 
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dass bei einer Versöhnungszeremonie Bürgen anwesend sind. Es stellt sich die Frage, ob es 
sich beim deutschen Wort Bürger allenfalls um einen Übersetzungsfehler handelt.  
 

7 Ausblick 
 
Vielleicht wird die „gewöhnliche Kriminalität“ der Albaner in gewissen Fällen mit der 
Blutrache des Kanun verwechselt. Das Spannungsfeld, in welchem sich ein Albaner 
befindet, wenn aus seiner Familie jemand getötet wird, ist jedoch nicht zu unterschätzen. 
Auf der einen Seite schreibt der Kanun vor, dass bei einem Tötungsdelikt der Täter „ins 
Blut des Opfers“ fällt, und dass das „Blut wieder zu holen“ ist. Ohne Rache kann die 
Familie des Opfers nicht zur Ruhe kommen, sie hat ihre Ehre verloren und kann die Sache 
nicht hinnehmen. Das Gesicht muss wieder rein gewaschen werden, dies ist nur mit Hilfe 
des „Pulvers“ möglich. Auf der anderen Seite sind da die staatlichen Gesetze, welche für 
Mord oder vorsätzliche Tötung lange Freiheitsstrafen vorsehen. Diese staatlichen Gesetze 
gelten in verschiedenen Formen in Albanien, im Kosovo und in Mazedonien. Für 
diejenigen Albaner, welche die Blutrache in der Schweiz vollziehen, gelten die hiesigen 
Gesetze.  
 
In der Schweiz sind in den letzten zehn Jahren verschiedene so genannte „Blutrachefälle“ 
bekannt geworden. Beim einen Fall handelt es sich um den in dieser Arbeit diskutierten 
„Blutracheprozess“ in Laufenburg, bei welchem sich das Gericht noch nicht mit allen 
Tätern auseinandersetzen konnte, da sie nach wie vor flüchtig sind. Das Gericht hatte sich 
mit der schwierigen Frage auseinanderzusetzen, ob es sich um vorsätzliche Tötung oder 
um Mord handelte.  
 
Der Zusammenhang zwischen einem ethnisch-kulturellen Motiv und der Ausübung des 
Delikts ist ein weiteres Thema, welches in dieser Diplomarbeit bewusst ausgeklammert 
wurde. Diese Thematik findet sich im „Brüttiseller Chilbi Fall“ vom 24. April 1993. Ein 
Vater war aus dem Kosovo in die Schweiz eingereist, um seine Tochter umzubringen, da 
diese Ehebruch begangen und somit die Familie in Unehre gebracht hatte194. Als 
Blutrachefall wurde auch ein Basler Fall vom 18. April 2000 bezeichnet, bei welchem eine 
verzweifelte Mutter den Partner ihrer Tochter erschoss. Der Ermordete hatte die Tochter 
nach albanischem Ritus geheiratet und verschwiegen, dass er bereits verheiratet war. Der 
Prozess fand im März 2002 vor dem Basler Strafgericht statt195. Ein Rückblick auf diese 
drei Fälle zeigt, dass die Delikte alle zwischen 1990 und 2000 verübt worden waren, die 
Urteile wurden zum Teil nach 2000 gefällt. Seither wurden keine weiteren derartigen Fälle 
publik. Eine telefonische Rücksprache bei Frau Dr. Roos, Psychiatrische Klinik 
Königsfelden, hat ergeben, dass die Fälle, bei welchen sich ethnische Albaner auf die 
Blutrache und den Kanun berufen, in der Praxis abgenommen hätten. Sie hätte in den 
letzten zehn Jahren keine ethnisch-albanischen Täter unter diesem Gesichtspunkt 
begutachten müssen. 
 
Es bleibt also zu hoffen, dass die Kanun-Fälle in der Schweiz ausbleiben und auf dem 
Balkan so bald wie möglich abnehmen. Die Menschen aus Südosteuropa ringen derzeit um 
ihre Identität, sie haben sich in verschiedenen Wertsystemen zurecht zu finden und müssen 

                                                 
194 NZZ vom 21.03.1995, S. 51; NZZ vom 23.08.1996, S. 53; BGE 6S.790/1995 
195 Zihlmann, Basel-Pristina oder die Blutrache in der Schweiz; BAZ vom 05.03.2002, S. 26; BAZ vom 

08.03.2002, S. 28 
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beispielsweise die Regeln des Kanun versus die staatlichen Vorgaben der eigenen Länder 
und derjenigen des Westens gegeneinander abwägen.  
 
Sobald in den Staaten Südosteuropas eine gewisse Stabilität einkehrt, könnte dies dazu 
führen, dass die Menschen im Allgemeinen weniger zu Delikten neigen. Auch der 
Drogenhandel und die weiteren Delikte, welche sich in den Händen ethnischer Albaner 
befinden, werden zurückgehen. Geregelte Arbeit und wirtschaftlicher Aufschwung werden 
dazu führen, dass die ethnischen Albaner ihr Glück nicht mehr in Westeuropa suchen 
werden, sondern dass sie ihre Pläne in den eigenen Ländern verwirklichen können. Vor 
allem die Menschen aus Albanien sehnen sich danach, die jahrzehntelange Mentalität der 
Abgeschlossenheit und extremen Armut endlich hinter sich zu lassen. 
 
Am Ende dieser Arbeit bleibt zu sagen, dass viele Fragen offen bleiben: Nuk kuptoi (ich 
verstehe nicht). Nach einer dreimonatigen Auseinandersetzung mit dem Thema des Kanun 
und seiner Auswirkung bis in die heutige Zeit ist mir bewusst geworden, dass eine tiefere 
Dimension im Verstehen dieser fremden Lebenszusammenhänge, Vorstellungen und 
Gewohnheiten liegt. Die von ethnischen Albanern verübten Tötungsdelikte stehen 
teilweise in direktem Zusammenhang mit dem Kanun und den Regeln der Blutrache. Die 
anderen Delikte lassen sich nicht direkt auf den Kanun zurückführen, stehen aber in engem 
Zusammenhang mit den familiären Beziehungen, welche im Kanun verankert sind.  
 
Der Kanun sagt: „Bringt mein Mund jemandem den Tod, ich sitze und ergötze mich; 
niemand kann mich für diese schlechte Tat (mit Ältesten) belangen, die das Wort meines 
Mundes verursachte. Trotzdem bringt das Wort gegen die Ehre insofern ins Blut, als, wenn 
auch jeder frei ist, “sein geschwärztes Antlitz geschwärzt zu lassen”, dennoch jeder als 
ehrlos gilt, der solches Wort (zwar nicht durch Ältestenspruch, was er nach dem Kanun 
nicht zu tun vermag) nicht durch die Waffe straft. Strafst du durch die Waffe - die Ältesten 
werden dich freisprechen.“196 
 
 
 

                                                 
196 Elsie, S. 110 (Kanun, 7. Buch, 9. Kapitel, Paragraph 1) 
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Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit resp. die von mir ausgewiesene 
Leistung selbständig, ohne Mithilfe Dritter und nur unter Ausnützung der angegebenen 
Quellen verfasst resp. erbracht habe. 
 
 
 
 
Liestal, den 16. April 2007    ……………………………………... 
       Barbara Egeler 


